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1 Einleitung und Verwendungszweck 

Diese Richtlinie – LW, samt ihren Anhängen, dient dem, für die Ausstellung von Pflanzenpässen ermächtigten, 
Unternehmer als Hilfestellung zur Erfüllung der Pflanzenpassbestimmungen bei der Produktion von Standard-
Vermehrungsmaterial. Sie enthält Informationen und Anforderungen, die mit der Ausstellung und Anbringung 
eines Pflanzenpasses bestätigt werden. 

Für die Produktion von Vorstufen-, Basis- und zertifiziertem Material gelten gesonderte Anforderungen. Ist 
beabsichtigt derartiges Pflanz- oder Saatgut zu produzieren, ist eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen 
Zertifizierungsstelle notwendig: 

🡺 Zertifizierungsstelle für Obstpflanzgut: pflanzgut@baes.gv.at 
🡺 Zertifizierungsstelle für Saatkartoffel: kartoffelpflanzgut@ages.at 
🡺 Zertifizierungsstelle für Saatgut: saatgut@ages.at 

1.1 Grundsätzliche Informationen zum Pflanzenpass 

Die Ausstellung der Pflanzenpässe erfolgt durch den Unternehmer auf Grundlage einer Ermächtigung (Autori
sierung) mittels Bescheides des zuständigen Amtlichen Pflanzenschutzdienstes.   

Voraussetzung dafür ist, dass der Unternehmer beim zuständigen Pflanzenschutzdienst registriert ist (🡪 Re
gistrierung) und einen Schulungskurs besucht hat, in dem die notwendigen Kenntnisse vermittelt werden (🡪 
www.lfi.at).  

Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/827 sieht vor, dass die zuständige Behörde über die offizielle Website 
(🡪 www.pflanzenschutzdienst.at) den Unternehmern einen Zugang zu technischen Leitlinien sicherstellt. Diese 
technischen Leitlinien („Unternehmerleitlinien“) wurden in Österreich in der Richtlinie Landwirtschaft (samt An
lagen) umgesetzt und beschreiben relevante geregelte Schädlinge und deren Symptome sowie Verfahren für 
die Durchführung von visuellen Untersuchungen und von Probenahmen für Laboruntersuchungen.  

Die Pflanzenpass-Anforderungen für RNQP werden nachstehend getrennt für verschiedene Kulturgruppen zur 
Verfügung gestellt. Alle wesentlichen Informationen zum Pflanzenpass finden Sie unter den FAQs (🡪 
www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/faqs-pflanzenpass). 

1.2 Quarantäneschädlinge (QS) 

QS sind Schädlinge, die in der EU nicht (oder nur in abgegrenzten, behördlich kontrollierten Gebieten) auftre
ten. Informationen zu den QS finden sich in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den Amtlichen Nach
richten des BAES). Über die wichtigsten QS wird zudem auf der Homepage des Pflanzenschutzdienstes die 
Fachöffentlichkeit informiert (🡪 geregelte Schädlinge). 

Grundsätzlich bestätigt der ermächtigte Unternehmer mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses, 
dass die passpflichtigen Pflanzen zu geeigneten Zeitpunkten kontrolliert wurden und frei von QS sind. Für 
einzelne QS wird mit Ausstellung des Pflanzenpass darüber hinaus die Einhaltung detaillierter Bestimmungen 
zum Pflanzmaterial oder der Vermehrungsfläche bestätigt. Der Verdacht des Auftretens von Quarantäneschäd
lingen ist dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes zu melden und den Maßnahmen 
des Handlungsplans ist Folge zu leisten. 

mailto:pflanzgut@baes.gv.at
mailto:kartoffelpflanzgut@ages.at
mailto:saatgut@ages.at
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/registrierung
https://www.pflanzenschutzdienst.at/registrierung
file:///%5C%5Czds.ages.at%5CFS%5CSpecial%5CLWT%5CAPSDint%5CNational%5CSchulungen_Kontrollorgane_APSD-Laender%5CLeitlinien%5CLeitlinien_Binnenmarkt%5CRichtlinie-BM-2020%5C6_Richtlinie-LW_BM%5CAnlage%20Unternehmerleitlinien%5Cwww.lfi.at
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj
file:///%5C%5Czds.ages.at%5CFS%5CSpecial%5CLWT%5CAPSDint%5CNational%5CSchulungen_Kontrollorgane_APSD-Laender%5CLeitlinien%5CLeitlinien_Binnenmarkt%5CRichtlinie-BM-2020%5C6_Richtlinie-LW_BM%5CAnlage%20Unternehmerleitlinien%5Cwww.pflanzenschutzdienst.at
https://www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/faqs-pflanzenpass
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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1.3 Unionsgeregelte Nicht-Quarantäne Schädlinge (UNQS) 

Die in dieser Anlage zur Richtlinie Landwirtschaft beschriebenen Schädlinge (UNQS) beeinträchtigen die Qua
lität des Pflanzmaterials, weshalb für bestimmtes Pflanzmaterial, die in den spezifischen Kulturgruppen ange
führten Qualitätsanforderungen erfüllt sein müssen. Dies wird vom ermächtigten Unternehmer durch regelmä
ßige visuelle Kontrollen sichergestellt. Bestehen Zweifel bezüglich des Vorhandenseins der genannten Schäd
linge, so nimmt der Unternehmer Proben zur Laboruntersuchung. Für einzelne UNQS wird mit Ausstellung des 
Pflanzenpass darüber hinaus die Einhaltung detaillierter Bestimmungen zum Pflanzmaterial oder der Vermeh
rungsfläche bestätigt. Bei Auftreten eines geregelten UNQS setzt der Betrieb eigenständig die erforderlichen 
Maßnahmen entsprechend den Vorgaben für die Ausstellung von Pflanzenpässen. 

1.4 Handlungsplan 

Der Handlungsplan gemäß VO (EU) 2019/827 ist für Unternehmen, die gemäß Artikel 89 der Verordnung (EU) 
2016/2031 zur Ausstellung von Pflanzenpässen ermächtigt sind, umzusetzen und kommt zur Anwendung im 
Falle eines Verdachts oder der Feststellung des Auftretens eines geregelten Pflanzenschädlings. Der Hand
lungsplan enthält die ersten Schritte und Maßnahmen, die im Verdachtsfall oder der Feststellung einzuhalten 
sind. Dabei sind betriebsspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen und die Aufgaben und Zuständigkeiten 
im Einzelnen festzulegen. Weitere Schritte zur Abklärung des Verdachts sind vom zuständigen Amtlichen Pflan
zenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes anzuordnen. 

Folgenden Maßnahmen des Handlungsplanes ist Folge zu leisten: 

🡺 alle Mitarbeiter:innen im Unternehmen informieren 
🡺 kein Verbringen von befallenen oder unter Befallsverdacht stehenden Pflanzen 
🡺 Verkauf aussetzen und erste Erhebungen zur Rückverfolgung starten 
🡺 getrennte Lagerung und Kennzeichnung der betreffenden Pflanzen sicherstellen 
🡺 Zutritt beschränken und gegebenenfalls Hygienemaßnahmen einhalten 

Die österreichischen Muster für einen Handlungsplan stehen unter folgendem Link zur Verfügung: 

🡺 www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/richtlinie-landwirtschaft (Anlage Pflanzenpass-Anforde
rungen für RNQP) 

1.5 Verwendete Abkürzungen und Erklärungen 

BAES:   Bundesamt für Ernährungssicherheit 
Drittstaaten:  Alle Staaten, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind 
EFSA:  European Food Safety Authority (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) 
EPPO:   European and Mediterranean Plant Protection Organization 
EU:   Europäische Union 
QS:   Quarantäneschädlinge (= PQS + UQS + SQS)  
PQS:  Prioritäre Schädlinge  
UQS:   Unionsquarantäneschädlinge  
SQS:   Schutzgebiets-Quarantäneschädlinge  
RNQP:   Regulated Non-Quarantine Pests (Unionsgeregelte Nicht-Quarantäne Schädlinge)  
UNQS:   Unionsgeregelter Nicht-Quarantäne Schädling 
NPPO:   National Plant Protection Organisation 
PCR:   „Phytosanitary Conditions Regulation“ = Durchführungsverordnung (EU) 2019/2072, in dem 

die verschiedenen QS und RNQP eingestuft sind und Maßnahmen zum Warenverkehr festge
legt sind 

Pflanzmaterial: ersetzt im Text den Begriff " zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen " 
  

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/binnenhandel/richtlinie-landwirtschaft
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1.6 Datenquellen 

Als Datengrundlage wurden Informationen folgender Internetseiten verwendet: 
🡺 Informationen in der EPPO Global Database und Datenblätter der EPPO: EPPO Global Database 
🡺 Risikoeinstufungen und Pest Survey Cards der EFSA: Toolkit for plant pest surveillance in the EU: EFSA 

Journal 
🡺 Informationen und Datenblätter von CABI: Home - CABI.org 
🡺 Fotodatenbank für Insekten von Bugwood: Insect Images: The Source for Entomology Photos 

 

1.7 Änderungen zur Vorgängerversion 

🡺 Überführung des Dokuments in das aktuelle Layout. 
🡺 Hinzufügen eines Index der Schädlinge 
🡺 Neu hinzugefügt 

o Tomato ringspot virus - Nepovirus lycopersici (Kernobst) 
o Tomato ringspot virus - Nepovirus lycopersici (Steinobst) 
o Phytophthora ramorum - EU-Isolate (Ziergehölze) 
o Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Ziergehölze) 
o Tomato brown rugose fruit virus (Gemüsepflanzgut) 
o Tomato brown rugose fruit virus (Gemüsesaatgut) 

🡺 Neue Bilder hinzugefügt 
o ‘Candidatus Phytoplasma pyri‘ 
o Xanthomonas arboricola pv. pruni 
o Plum Pox Virus 
o Impatiens necrotic spot tospovirus 
o Puccinia horiana 
o Cryphonectria parasitica 
o Plenodomus tracheiphilus 

🡺 Neuers Kapitel zu Gemüsepflanzgut mit entsprechenden Schädlings-Informationsblättern. 

  

https://gd.eppo.int/
https://arcg.is/1v99CH
https://arcg.is/1v99CH
https://www.cabi.org/
https://www.insectimages.org/
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2 Obstpflanzen 

2.1 Kernobst 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeit
punkten kontrolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sind. Insbesondere beim Import aus Dritt
staaten oder bei Zukauf von Pflanzmaterial aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung 
von QS. Beispiele für relevante, in der EU auftretende, QS im Kernobst sind der Zitrusbockkäfer (Anoplophora 
chinensis) und der Rundköpfige Apfelbaumbohrer (Saperda candida).  

Weitere spezifische Informationen zu diesen Schädlingen und zu anderen relevanten QS an Laubgehölzen (inkl. 
Kernobst) finden Sie in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BAES).   

Für die Verbringung in Feuerbrandschutzgebiete ist ein Schutzgebietspflanzenpass notwendig.  

Sofern der Pflanzenschutzdienst des Bundeslandes dies nicht gesondert anordnet, bestehen über die Pflan
zenpassbestimmungen hinaus keine detaillierten Maßnahmen für die Verbringung von Kernobstgehölzen in
nerhalb der EU. 

Bei Verdacht des Auftretens eines QS nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst auf. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird weiters bestätigt, dass die nachstehenden Krankheiten und Schäd
linge (UNQS) am Pflanzgut nicht auftreten. Bestehen Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseines einer dieser 
UNQS werden Proben gezogen und zur Laboruntersuchung eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine 
Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes Pflanzmaterial darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden und es 
darf NICHT in Verkehr gebracht werden. 

Über die Freiheit des Pflanzguts von den nachstehenden Schädlingen hinaus, wird mit Ausstellung des Pflan
zenpass bestätigt, dass zusätzlich für den Feuerbrand, die Apfeltriebsucht, Birnenverfall und Tomato ringspot 
virus weitere Detailbestimmungen für bestimmte geregelte Wirtspflanzen eingehalten wurden. Diese betreffen 
insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines beobachteten Auftretens der Krankheiten. 

Bakterien und Phytoplasmen  
• Wurzelkropf (Agrobacterium tumefaciens) 
• Feuerbrand (Erwinia amylovora) 
• Rindenbrand (Pseudomonas syringae pv. syringae) 
• Apfeltriebsucht (‘Candidatus Phytoplasma mali‘) 🡪 nur bei Apfel 
• Birnenverfall (‘Candidatus Phytoplasma pyri‘) 🡪 nur bei Birne 

Vektoren von Phytoplasmen 
• Birnblattsaugerarten (Psylla spp.) 🡪 nur bei Birne und Quitte 

Insekten 
• Blutlaus (Eriosoma lanigerum) 

  

https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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Pilze 
• Hallimasch (Armillariella mellea)  
• Bleiglanz (Chondrostereum purpureum) 
• Anthraknose (Glomerella cingulata)  
• Gloeosporium canker (Neofabraea alba und Neofabraea malicorticis)  
• Obstbaumkrebs (Neonectria ditissima)  
• Kragenfäule (Phytophthora cactorum)  
• Sclerophora pallida = Roesleria pallida 🡪 bodenbürtiger Schadpilz an Wurzeln 
• Welkekrankheit (Verticillium albo-atrum und Verticillium dahliae)  

Nematoden 
• Wurzelgallennematoden (Meloidogyne hapla und Meloidogyne javanica) 
• Freilebende Nematoden (Pratylenchus penetrans und Pratylenchus vulnus) 

Viren und Viroide 
Darüber hinaus dürfen folgende Viren und Viroide am Vermehrungsmaterial nicht auftreten:  

• Bei Apfel, Birne und Quitte: 
o Apple chlorotic leaf spot virus 
o Apple rubbery wood agent  
o Apple stem grooving virus 
o Apple stem-pitting virus  

• Bei Apfel: 
o Apple dimple fruit viroid 
o Apple flat limb agent 
o Apple mosaic virus, Apple scar skin viroid 
o Apple star crack agent 
o Tomato ringspot virus 

• Fruit disorders bei Apfel:  
o chat fruit, green crinkle, bumpy fruit of Ben Davis, rough skin, star crack, russet ring, russet 

wart 
• Bei Birne und Quitte:  

o Pear bark necrosis agent 
o Pear bark split agent 
o Pear blister canker viroid  
o Pear rough bark agent  
o Quince yellow blotch agent   
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Erwinia amylovora (Feuerbrand) [UNQS, SQS - Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Der Feuerbrand ist mittlerweile in der EU weit verbreitet und gilt nur für die Verbringung in gewisse Länder als Schutzgebiet-
Quarantäneschädling (🡪 Schutzgebietspflanzenpass).  
Für die Verbringung von Pflanzmaterial innerhalb des EU-Binnenmarktes gelten jedoch weiter-hin Anforderungen an die 
Qualität des Pflanzmaterials. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Feuerbrandsymptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 ganzjährig während der Vegetationsperiode. (v.a. im Frühjahr und nach Verletzungen durch 
z.B. Hagel) 

Symptome des Feuerbrands in Vermehrungsquartieren 
Blätter und Triebe 🡪 plötzliche Welke und rasche Braun- bzw. Schwarzverfärbung (Bild 1). Meist krümmt sich die Trieb
spitze hakenförmig nach unten. Bei feuchtem Wetter können an befallenen Trieben weißliche, später braun werdende 
Tropfen klebrigen Bakterienexudats sichtbar werden. Blätter fallen im Herbst nicht ab, sondern verbleiben am Trieb. 
Äste/Stamm 🡪 beim Anschnitt der Rinde frisch befallener Bäume: Rotbraunverfärbung des Holzes (Bild 2), evtl. verbunden 
mit Austritt von Bakterienexudat. Am Ende der Vegetationszeit sinken die erkrankten Rindenpartien ein und es entsteht 
eine deutliche Grenzlinie zwischen krankem und gesundem Gewebe. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die beschriebenen Symptome sind relativ eindeutig. Bei Birne besteht die Gefahr der Verwechslung mit der heimischen 
Birnentriebwespe (Janus compressus), deren Larven sich in den einjährigen Trieben entwickeln. Bei Rindencankern (Bild 2) 
besteht die Gefahr der Verwechslung mit Frostschäden (diese befinden sich aber i.d.R. an der Südseite). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Der autorisierte Unternehmer entfernt unverzüglich Pflanzen die Symptome von Erwinia amylovora aufweisen, ebenso wie 
jegliche Wirtspflanzen in der Umgebung und führt sie einer schadlosen Entsorgung zu. Dabei ist auf die Einhaltung strikter 
Hygienemaßnahmen zu achten. (Kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht verfügt 
werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) 
Beachten Sie, dass in manchen Bundesländern darüber hinaus gesonderte Anforderungen (z.B. hinsichtlich der Melde
pflicht) gelten können. 

 
 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/feuerbrand  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau:  
Apfel (Malus sp.), 
Birne (Pyrus sp.) 
Quitte (Cydonia oblonga) 
s.a. Anforderungen Ziergehölze 

✓ das Vermehrungsmaterial auf der Vermehrungsfläche während der letzten 
abgeschlossenen Vegetationsperiode kontrolliert wurde; UND  

✓ Pflanzen die Symptome von Erwinia amylovora aufwiesen, ebenso wie jegli
che Wirtspflanzen in der Umgebung unverzüglich entfernt und vernichtet 
wurden. 

Bild 1: Triebinfektionen an Apfel (Malus);  
© EPPO (2022) - https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Canker an Birne (Pyrus); © EPPO 
(2022) - https://gd.eppo.int 

Bild 3: Canker an Quitte (Cydonia ob
longa); © EPPO (2022) - P.G. Psallidas, 
Benaki Institute, Athens (GR). 
https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/feuerbrand


 

9 

‘Candidatus Phytoplasma mali‘ (Apfeltriebsucht) [UNQS - Phytoplasmen] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Die Apfeltriebsucht ist nicht mehr als QS geregelt. Für die Verbringung von Pflanzmaterial im EU-Binnenmarkt gelten jedoch 
weiterhin Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. Die Biologie der Apfeltriebsucht ist eng verknüpft mit der 
seiner Vektoren (den Blattsauger-Arten Cacopsylla picta und C. melanoneura). Finden diese wirtswechselnden Arten güns
tige Bedingungen (Hanglagen mit Koniferen = Winterwirt), ist auch die Krankheit von Bedeutung.  
In AT tritt die Apfeltriebsucht nur gelegentlich auf. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode. (ab dem Spätsommer bis Herbst am besten zu erkennen). 
Die Infektionen erfolgen zeitig im Frühjahr durch Rückkehr, der an den Koniferen überwinternden, Blattsauger-Populatio
nen. 

Symptome der Apfeltriebsucht in Vermehrungsquartieren 
Blätter und Triebe 🡪 länglich vergrößerte, gezahnte Nebenblätter (Bild 3) und Hexenbesenwuchs = Austrieb von Seiten
knospen an den Trieben (Bild 1 und 2). 
Im Herbst: gestauchte Triebe, Rotlaubigkeit 
Im Frühjahr: vorzeitiger Austrieb, Blätter mit roten Blattspitzen. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die beschriebenen Symptome sind eindeutig. Vergrößerte Nebenblätter (Bild 3) treten im Frühjahr nach Vorjahresbefall 
auf. Später austreibende Blätter zeigen diese Symptome nicht. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 2% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausgestellt werden, 
wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden (Kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie untersucht wurde und als frei vom Erreger der 
Apfeltriebsucht befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEHRUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau:  
Apfel (Malus sp.) 
s.a. Anforderungen Zierge
hölze 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der 
Vermehrungsfläche festgestellt wurden; UND 

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 2% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbestands (s.u.); 
! Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt wer
den! 

Bild 1 und 2: (1) Links: Infizierter Edelreis mit Aus-trieb von Seitenknospen an Haupttrieb (Hexenbe
senwuchs); (1) Rechts: gesunder Trieb; (2) Befallene Unterlage mit Hexenbesen (Bildmitte) © EPPO 
(2022) - Paul Martens. https://gd.eppo.int/ 

Bild 3 Vergrößerte Nebenblät
ter © EPPO (2022) - Institut für 
Pflanzenschutz im Obstbau, 
Dossenheim (DE). 
https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
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Tomato ringspot virus - Nepovirus lycopersici [UNQS – Viren und Viroide] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Tomato ringspot virus (ToRSV) ist global weit verbreitet und polyphag an Gehölzen und krautigen Pflanzen. Wirtschaftlich 
bedeutend ist die Viruskrankheit an Reben und an diversen Obstarten (insbesondere Malus, Prunus, Rubus und Vaccinium). 
Auch an krautigen Zierpflanzen wie z.B. Pelargonium und Gemüsepflanzen wie Tomate, Gurke und Paprika kann es zu 
Schäden kommen. ToRSV zählt zu den Nepoviren, die durch freilebende Nematoden (Xiphinema sp.) übertragen werden. 
Einschleppung und Verbreitung erfolgen durch den Handel mit infizierten Pflanzen oder pflanzlichen Produkten (inkl. Sa
men) aus befallenen Drittstaaten oder Befallsländern in der EU. An den Pflanzen anhaftende Erde kann infektiöse Samen 
und Nematoden als Vektoren enthalten. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen von ToRSV. Eine Verwendung von resis
tenten Sorten oder nematodentoleranten Unterlagen ist möglich. Darüber hinaus ist eine gute Unkrautbekämpfung in 
Obstplantagen erforderlich, da viele Un- oder Beikräuter als Infektionsreservoir für das Virus dienen. 

Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 ganzjährig 

Symptome von Tomato ringspot virus in Vermehrungsquartieren  

Die Symptome einer ToRSV-Infektion hängen von der Wirtspflanze ab und sind bei Malus und Prunus-Arten ausgeprägt 
und durch visuelle Inspektion erkennbar:  

Blätter und Triebe 🡪 bei einzelnen Isolaten kommt es zu Anomalien an den Blättern: beim "yellow bud mosaic strain" 
zeigen Mandel und Pfirsich Mosaiksymptome entlang der Haupt- und großen Seitenadern der Blätter (Bild 1); Blätter und 
Früchte können deformiert sein und an Früchten können auch Verzwergungen auftreten. Bei Apfel kann sich durch eine 
ToRSV-Infektion spärliches, gelbes Laub und ein starker Blütenbehang zeigen. 

Veredelungsstelle 🡪 Deformationen (Eindellungen) und Nekrosen (Bild 2 und 3). Bei Apfel bildet sich eine deutliche 
schwarze, eingesunkene nekrotische Linie an der Veredelungsstelle, oft begleitet von schwammartiger, orangefarbener 
Rinde (Bild 3). Die Bäume zeigen vorzeitiges Absterben und brechen in schweren Fällen an der Veredelungsstelle ab. 
Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen mit anderen Nepo- und Tospo-Viren oder auch durch abiotische Ursachen. Für eine 
eindeutige Diagnose ist eine Laborabklärung notwendig. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Treten auf der Produktionsfläche oder in unmittelbarer Umgebung zur Produktionsfläche Symptome von ToRSV auf, so 
sind die betroffenen Bäume unverzüglich zu roden und schadlos zu entsorgen.   

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau: 
Apfel (Malus sp.) und div. 
Prunus-Arten 
 
s.a. Anforderungen Stein
obst 

🡪 während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden 
✓ keine Symptome von ToRSV auf der Produktionsfläche festgestellt, und jegliche 

Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, wurden unverzüglich 
entfernt und vernichtet ODER 

✓ Symptome von ToRSV an höchstens 2 % des Vermehrungsmaterials auf der Pro
duktionsfläche festgestellt, und die Pflanzen, die Symptome aufwiesen, wurden 
unverzüglich entfernt und vernichtet. 

Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 1: Symptome von ToRSV in einer Pfir
sich-Anlage © EPPO 2026 - Marc Fuchs, 
Cornell University https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Inkompatibilität der Veredlungs
stelle bei Marille, verursacht durch ToRSV 
© H.J. Larsen, Bugwood.org 

Bild 3: Nekrose an der Veredelungsstelle 
bei Apfel, verursacht durch ToRSV 
© H.J. Larsen, Bugwood.org 

https://www.insectimages.org/browse/image/5361971
https://gd.eppo.int/
https://www.insectimages.org/browse/image/5361977
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2.2 Steinobst 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeit
punkten kontrolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sind. Insbesondere beim Import aus Dritt
staaten oder bei Zukauf von Pflanzmaterial aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung 
von QS. Beispiele für relevante QS die in einigen Mitgliedsstaaten an Steinobst auftreten sind Xylella fastidiosa, 
der Asiatische Moschusbockkäfer (Aromia bungii) und der Zitrusbockkäfer (Anoplophora chinensis). Nähere 
Informationen zu diesen Schädlingen und zu anderen relevanten QS an Laubgehölzen (inkl. Steinobst) finden 
Sie finden Sie in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BAES).  

Sofern der Pflanzenschutzdienst des Bundeslandes dies nicht gesondert anordnet, bestehen über die Pflan
zenpassbestimmungen hinaus keine detaillierten Maßnahmen für die Verbringung von Steinobstgehölzen in
nerhalb der EU.  

Bei Verdacht des Auftretens eines Quarantäneschädlings nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amtlichen Pflan
zenschutzdienst auf. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird weiters bestätigt, dass die nachstehenden Krankheiten und Schäd
linge (UNQS) am Pflanzgut nicht auftreten. Bestehen Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseines einer dieser 
UNQS werden Proben gezogen und zur Laboruntersuchung eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine 
Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes Pflanzmaterial darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden und es 
darf NICHT in Verkehr gebracht werden. 

Über die Freiheit des Pflanzguts von den nachstehenden Schädlingen, wird mit Ausstellung des Pflanzenpass 
bestätigt, dass zusätzlich für die Pockennarbigkeit (Plum Pox virus), die Europäische Steinobstvergilbung 
(‘Candidatus Phytoplasma prunorum‘), die Fleckenbakteriose des Steinobstes (Xanthomonas arboricola pv. 
pruni), den Bakterienbrand des Pfirsichs (Pseudomonas syringae pv. persicae) und Tomato ringspot virus weitere 
Detailbestimmungen eingehalten wurden. Diese betreffen insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines be
obachteten Auftretens der Krankheiten. 

 

Bakterien und Phytoplasmen  
🡺 Wurzelkropf (Agrobacterium tumefaciens) 
🡺 Pseudomonas - Bakterienbrand  
🡺 bei Kirsche, Sauerkirsche, Zwetschke und Mandel: Pseudomonas syringae pv. morsprunorum 
🡺 bei Marille: Pseudomonas syringae pv. morsprunorum, P. syringae pv. syringae, P. viridiflava 
🡺 bei Pfirsich und Ringlotte Pseudomonas syringae pv. morsprunorum und Pseudomonas syringae pv. 

persicae 
🡺 Fleckenbakteriose des Steinobsts (Xanthomonas arboricola pv. pruni) 
🡺 Europäische Steinobstvergilbung (‘Candidatus Phytoplasma prunorum‘) 

Pilze 
🡺 Kragenfäule (Phytophthora cactorum)  
🡺 Welkekrankheit (Verticillium dahliae) 🡪 nicht bei Kirsche und Sauerkirsche 

 
 

https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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Pseudomonas syringae pv. persicae (Bakterienbrand des Pfirsichs) [UNQS – Bakterien] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Dieser Bakterienbrand ist insbesondere an Pfirsich und Nektarine von Bedeutung. Ein Auftreten von Pseudomonas syringae 
pv. persicae ist für AT bislang nicht gemeldet. Sehr wohl treten aber andere Pathovare von P. syringae in AT auf (pv. mors 
prunorum und pv. syringae) 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode.  

Symptome des Bakterienbrands in Vermehrungsquartieren  
Junge Triebe um die ruhenden Knospen 🡪 olivgrüne Verfärbung (Bild 1) 🡪 schnell braun werdend; die Infektion kann 
sich rasch ausbreiten und ältere Triebe oder Hauptäste erreichen 🡪 Absterben Knospen und Triebe, in schweren Fällen 
Welke und Absterben von Ästen oder des ganzen Baumes. 
Befallenes Gewebe 🡪 erscheint bräunlich-rot (Bild 3); am Stamm Läsionen mit undeutlichen Rändern. 
Blätter 🡪 In feuchten Frühjahren 🡪 nekrotische 1-2 mm runde Flecken auf jungen Blättern; 🡪 das nekrotische Gewebe 
bricht aus 🡪 Schrotschuss-symptome (Bild 2) 🡪 Stark befallene Blätter fallen ab. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Verwechslungsgefahr mit anderen Pathovaren von P. syringae, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Blattsymptome können 
auch mit pilzlichen Schrotschusserregern verwechselt werden.  

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Beim Auftreten von Symptomen, an nicht mehr als 2% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausge
stellt werden, wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig); UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie untersucht wurde und als frei von P. syringae 
pv. persicae befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEHRUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau: 
Pfirsich (P. persicae)  
Ringlotte (P. salicina) 
s.a. Anforderungen Zier-
gehölze 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der 
Vermehrungsfläche festgestellt wurden; UND 

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und un
verzüglich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 2% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbestands (s.u.);   
! Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 1: Infektion an jungen 
Pfirsichtrieb (olivgrüne Ver
färbung um Knospen); © 
INRA, Angers (FR). 
https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Schrotschuss-symptome; © J.L. Gaignard & J. Luisetti, INRA, 
Angers (FR). https://gd.eppo.int/ 

Bild 3: Pseudomonas syringae Befall 
an Stamm eines Pfirsich, bräunlich-
rote Läsionen; © University of Geor
gia Plant Pathology, University of 
Georgia, Bugwood.org 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.bugwood.org/index.cfm
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Xanthomonas arboricola pv. pruni (Fleckenbakteriose des Steinobstes) [UNQS – Bakterien] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
In der EU weit verbreitet Bakterienkrankheit des Steinobstes. Verbreitung durch Pflanzmaterial (lokal durch Regen). Für die 
Verbringung von Pflanzmaterial im EU-Binnenmarkt gelten Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials.  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen  
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Die Krankheit ist ganzjährig zu erkennen (in Vegetationsruhe anhand der Canker)  

Symptome der Fleckenbakteriose in Vermehrungsquartieren  
Blätter 🡪 Blattunterseits kleine, blassgrüne-gelbe, unregelmäßige Flecken mit chlorotischen Rändern (Bild 1 und 3). Später 
auch auf der Blattoberseite sichtbar (violett, braun, schwarz, eventuell von einem gelben Hof umgeben). Das abgestorbene 
Gewebe bricht aus 🡪 Schrotschuss-ähnliche Löcher. 🡪 Laubabwurf bei geschwächten Bäumen 
Triebe und Äste 🡪 oberflächliche längliche braune Läsionen, die einsinken 🡪 später Canker (Bild 2), die den Trieb umfas
sen und zum Absterben bringen. Gewebe unterhalb abgestorbener Rinde braunschwarz verfärbt.  
Früchte 🡪 rundliche, später eingesunkene, braune Flecken mit einer hellgrünen Umrandung auf den Früchten (Bild 4).  

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Verwechslungsgefahr mit anderen Pathovaren von P. syringae, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Blattsymptome können 
auch mit pilzlichen Schrotschusserregern verwechselt werden.  

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Beim Auftreten von Symptomen, an nicht mehr als 2% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausge
stellt werden, wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie untersucht wurde und als frei Xanthomonas 
arboricola pv. pruni befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEHRUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau: 
Marille (P. armeniaca), Zwetschke (P. do
mestica), Kirsche (P. avium), Sauerkirsche 
(P. cerasus), Mandel (P. dulcis), Pfirsich (P. 
persicae), Ringlotte (P. salicina), Prunus-
Arten und Hybride, anfällig für Plum Pox 
Virus (wie P. cerasifera…) 
s.a. Anforderungen Ziergehölze 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine 
Symptome auf der Vermehrungsfläche festgestellt wurden; UND 

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, 
entfernt und unverzüglich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 2% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des 
Restbestands (s.u);   
! Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass aus
gestellt werden 

Bild 1: Läsionen und Blattflecken an jun
gem Pfirsichtrieb. © EPPO 2022 - Mi
guel Cambra Álvarez (CPV-Government 
of Aragón, Spain) https://gd.eppo.int/ 

Bild 2, 3 und 4: (2) Links: Canker unter der Rinde auf Pflaume; (3) Mitte: Blattflecken an Pfirsich; 
(4) Rechts: braune Flecken auf Pflaume. © EPPO 2026 - U. Mazzucchi, Universita degli Studi, 
Bologna (IT). https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
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‘Candidatus Phytoplasma prunorum‘ (Europäische Steinobstvergilbung) [UNQS - Phytoplasmen]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Die Europäische Steinobstvergilbung ist eine in Europa heimische Krankheit an Prunus. Für die Verbringung von Pflanzma
terial im EU-Binnenmarkt gelten Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. Besonders anfällig ist die Marille (P. 
armeniaca). Die Biologie der Krankheit ist eng verknüpft mit jener des Vektors (dem Blattsauger Cacopsylla pruni). Im Ge
gensatz zur Apfeltriebsucht sind Symptome an jungen Pflanzen selten. Einige Prunus-Arten sind symptomlos, wie die 
Zwetschke und Myrobalane (P. cerasifera) bzw. die Schlehe (bevorzugter Wirt des Vektors). P. cerasifera wird oft als Unter
lage verwendet, daher gelten hier auch spezifische Anforderungen. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche und Zeitpunkt  
Überprüfung des Bestands während der Vegetationsperiode auf das Vorhandensein von Symptomen. Symptome treten 
häufig aber erst bei älteren Bäumen auf (s. unten) 

Symptome der Steinobstvergilbung in Vermehrungsquartieren  
Blätter und Triebe 🡪 bei anfälligen Sorten/Unterlagen chlorotische Blätter, die sich nach oben einrollen (bei Pfirsich röt
liche Verfärbung zwischen den Blattnerven) (Bild 1 und 4) 🡪 ggf. Phloem-Nekrosen (Bild 3) 🡪 ggf. Hexenbesenwuchs (Bild 
2) 🡪 ggf. verzögerte Blütenbildung (Blätter erscheinen im Frühling vor den Blüten) 
Früchte 🡪 Vorzeitige Fruchtreife; kleine Früchte mit bräunlichem, schwammigem Fruchtfleisch. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Typische Symptome treten meist erst im Ertragsalter 5.-6. Standjahr in der Obstanlage auf. Die Krankheit ist in Baumschulen 
mittels visueller Kontrolle kaum zu erkennen. Besondere Vorsicht ist bei der Veredlung von Marille auf Zwetschke bzw. 
Myrobalane geboten. Diese Prunus Arten stellen ein besonderes Risiko für die Einschleppung in Baumschulen dar, weil sie 
häufig vom Vektor befallen werden aber gegenüber der Krankheit relativ tolerant sind. 🡪 TESTUNG empfohlen. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen auf der Vermehrungsfläche oder in der unmittelbaren Umgebung 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 1% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausgestellt werden, 
wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden (kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig); UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie im Labor untersucht wurde und als frei vom 
Erreger der Steinobst-Vergilbung befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 1% DES VERMEHRUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Ostbau:  
Marille (P. armeniaca), Zwetschke (P. 
domestica), Kirsche (P. avium), Sauer
kirsche (P. cerasus), Mandel (P. dulcis), 
Pfirsich (P. persica) und Ringlotte (P. 
salicina) und andere Arten von 
Prunus (wie P. cerasifera), anfällig für 
Plum Pox Virus, im Falle von Prunus-
Hybriden (werden als Unterlagen ver
wendet) 
 
s.a. Anforderungen Ziergehölze 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symp
tome auf der Produktionsfläche festgestellt worden sind, und jegliche 
Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden. 

✓ Unterlagen von Kirschpflaume/Myrobalane (P. cerasifera) und 
Zwetschke (P. domestica) von einer identifizierten Quelle stammen, von 
der während der letzten 5 Jahre ein repräsentativer Anteil beprobt, im 
Labor untersucht und als frei von ‘Ca. P. prunorum‘ befunden wurde. 

Bei Symptomen an ≤ 1% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbe
stands (s.u.); 
! Bei Symptomen an mehr als 1% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausge
stellt werden! 

Bild 1 und 2: (1) Eingerollte vergilbte Blätter; (2) Befallene 
Unterlage mit Hexenbesen. © Robert Steffek/AGES 

Bild 3 und 4: (3) Phloem-Nekrosen; (4) Eingerollte Blätter bei Pfirsich. © 
EPPO 2026 - G. Morvan, INRA, Montfavet (FR) https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
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Plum Pox Virus (PPV) – (Scharka Krankheit) [UNQS – Viren und Viroide] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung  
Plum Pox Virus (PPV) tritt in der EU und in AT weit verbreitet auf. Die Ausbreitung erfolgt lokal durch Blattläuse, über 
größere Entfernungen durch infiziertes Pflanzmaterial; weshalb für dessen Verbringung im EU-Binnenmarkt Anforderungen 
an die Qualität des Pflanzmaterials gelten. 
Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands und seiner Umgebung auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Die Krankheit ist nur während der Vegetationsperiode zu erkennen, hohe Temperaturen im 
Sommer können Blattsymptome maskieren. 
Symptome von Plum Pox Virus in Vermehrungsquartieren  
Blätter 🡪 chlorotische Flecken, Bänderungen, Ringe (Bild 1 und 2) oder aufgehellte Blatt-adern werden im Frühjahr sichtbar 
(bei Pfirsich auch Blattverformungen) 
Frucht und Kern 🡪 chlorotische Flecken bzw. gelblich umrandete Ringe auf der Frucht- und/ oder Kernoberfläche (Bild 3); 
innere Bräunung des Fruchtfleisches (Bild 4). 
Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Symptome können je nach Jahreszeit, Wirtspflanze und Sorte sehr variieren. 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen auf der Vermehrungsfläche oder in der unmittelbaren Umgebung 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 1% des Vermehrungsmaterials und beim Auftreten an Pflanzen in unmittelbarer 
Nähe des Vermehrungsquartiers kann nur dann ein Pflanzenpass ausgestellt werden, wenn: 

1. symptomatische Pflanzen im Vermehrungsquartier und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome 
aufwiesen, entfernt und unverzüglich schadlos entsorgt wurden (kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung 
nicht verfügt werden, ist eine Kontakt-aufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig); UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie im Labor untersucht wurde und als frei vom 
Plum Pox virus befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 1% DES VERMEHRUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN. 

 
 
 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/scharka  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau: 
Marille (P. armeniaca), 
Zwetschke (P. domestica), Kir
sche (P. avium), Sauerkirsche 
(P. cerasus), Mandel (P. dulcis), 
Pfirsich (P. persicae), Ringlotte 
(P. salicina), Prunus-Arten und 
Hybride, anfällig für Plum Pox 
Virus (wie P. cerasifera…) 
s.a. Anforderungen Zierge
hölze 

✓ Unterlage und Edelreis von einer identifizierten Quelle stammen, von der, wäh
rend der letzten drei Vegetationsperioden ein repräsentativer Anteil beprobt, 
im Labor untersucht und als frei von Plum pox virus befunden wurde. UND 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf 
der Vermehrungsfläche festgestellt wurden, UND  

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden (s.u.) 

Bei Symptomen an ≤ 1% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbestands 
(s.u); 
! Bei Symptomen an mehr als 1% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt 
werden ! 

Bild 1 und 2: Ringflecken an den Blättern © Robert Steffek/AGES Bild 3: Chlorotische Flecken auf Pfir
sich © EPPO 2026 - INRAE (FR) 
https://gd.eppo.int/ 

Bild 4: Braune Flecken in der 
Frucht © EPPO 2026 - Biolo
gische Bundesanstalt (DE) 
https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/scharka
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Tomato ringspot virus - Nepovirus lycopersici [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Tomato ringspot virus (ToRSV) ist global weit verbreitet und polyphag an Gehölzen und krautigen Pflanzen. Wirtschaftlich 
bedeutend ist die Viruskrankheit an Reben und an diversen Obstarten (insbesondere Malus, Prunus, Rubus und Vaccinium). 
Auch an krautigen Zierpflanzen wie z.B. Pelargonium und Gemüsepflanzen wie Tomate, Gurke und Paprika kann es zu 
Schäden kommen. ToRSV zählt zu den Nepoviren, die durch freilebende Nematoden (Xiphinema sp.) übertragen werden. 
Einschleppung und Verbreitung erfolgen durch den Handel mit infizierten Pflanzen oder pflanzlichen Produkten (inkl. Sa
men) aus befallenen Drittstaaten oder Befallsländern in der EU. An den Pflanzen anhaftende Erde kann infektiöse Samen 
und Nematoden als Vektoren enthalten. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen von ToRSV. Eine Verwendung von resis
tenten Sorten oder nematodentoleranten Unterlagen ist möglich. Darüber hinaus ist eine gute Unkrautbekämpfung in 
Obstplantagen erforderlich, da viele Un- oder Beikräuter als Infektionsreservoir für das Virus dienen. 

Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 ganzjährig 

Symptome von Tomato ringspot virus in Vermehrungsquartieren  

Die Symptome einer ToRSV-Infektion hängen von der Wirtspflanze ab und sind bei Malus und Prunus-Arten ausgeprägt 
und durch visuelle Inspektion erkennbar:  

Blätter und Triebe 🡪 bei einzelnen Isolaten kommt es zu Anomalien an den Blättern: beim "yellow bud mosaic strain" 
zeigen Mandel und Pfirsich Mosaiksymptome entlang der Haupt- und großen Seitenadern der Blätter (Bild 1); Blätter und 
Früchte können deformiert sein und an Früchten können auch Verzwergungen auftreten. Bei Apfel kann sich durch eine 
ToRSV-Infektion spärliches, gelbes Laub und ein starker Blütenbehang zeigen. 

Veredelungsstelle 🡪 Deformationen (Eindellungen) und Nekrosen (Bild 2 und 3). Bei Apfel bildet sich eine deutliche 
schwarze, eingesunkene nekrotische Linie an der Veredelungsstelle, oft begleitet von schwammartiger, orangefarbener 
Rinde (Bild 3). Die Bäume zeigen vorzeitiges Absterben und brechen in schweren Fällen an der Veredelungsstelle ab. 
Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Verwechslungsmöglichkeiten bestehen mit anderen Nepo- und Tospo-Viren oder auch durch abiotische Ursachen. Für eine 
eindeutige Diagnose ist eine Laborabklärung notwendig. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Treten auf der Produktionsfläche oder in unmittelbarer Umgebung zur Produktionsfläche Symptome von ToRSV auf, so 
sind die betroffenen Bäume unverzüglich zu roden und schadlos zu entsorgen.   

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Im Obstbau: 
Apfel (Malus sp.) und div. 
Prunus-Arten 
 
s.a. Anforderungen Kernobst 

🡪 während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden 
✓ keine Symptome von ToRSV auf der Produktionsfläche festgestellt, und jegliche 

Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, wurden unverzüglich 
entfernt und vernichtet ODER 

✓ Symptome von ToRSV an höchstens 2 % des Vermehrungsmaterials auf der Pro
duktionsfläche festgestellt, und die Pflanzen, die Symptome aufwiesen, wurden 
unverzüglich entfernt und vernichtet. 

Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 1: Symptome von ToRSV in einer Pfir
sich-Anlage © EPPO 2026 - Marc Fuchs, 
Cornell University https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Inkompatibilität der Veredlungs
stelle bei Marille, verursacht durch ToRSV 
© H.J. Larsen, Bugwood.org 

Bild 3: Nekrose an der Veredelungsstelle 
bei Apfel, verursacht durch ToRSV 
© H.J. Larsen, Bugwood.org 

https://www.insectimages.org/browse/image/5361971
https://gd.eppo.int/
https://www.insectimages.org/browse/image/5361977


 

19 

3 Zierpflanzen 

3.1 Krautige Zierpflanzen 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeit
punkten kontrolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sowie von Schädlingen sind, die durch 
Durchführungsbeschlüsse geregelt werden. Insbesondere beim Import aus Drittstaaten oder bei Zukauf von 
Pflanzmaterial aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung von QS. Beispiele für rele
vante in der EU auftretende QS bei Zierpflanzen sind Popillia japonica (Japankäfer), Xylella fastidiosa,                
Phytophthora ramorum (außereuropäische Isolate) oder Thrips palmi (Melonenthrips). Nähere Informationen 
zu diesen Schädlingen und zu anderen relevanten QS an Zierpflanzen finden Sie in der Richtlinie Landwirtschaft 
(veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BAES). 

Für die Verbringung von Zierpflanzgut innerhalb der EU sind die Bestimmungen der Richtlinie 98/56/EG ein
zuhalten. Diese sind national im Pflanzgutgesetz 1997 idgF und in der Pflanzgutverordnung 1997 idgF umge
setzt. Für die Verbringung in Schutzgebiete ist ein Schutzgebietspflanzenpass notwendig.  

Zierpflanzgut unterliegt keinen Zertifizierungsstufen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen 
für Zier-pflanzgut liegt beim Inverkehrbringer und wird vom Landeshauptmann (in der Regel im Zusammen
hang mit Kontrollen nach dem Pflanzenschutzgesetz 2018) überprüft. 

Bei Verdacht des Auftretens eines QS nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst auf. 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche 

Über die Freiheit des Pflanzguts von den oben genannten Schädlingen hinaus wird mit Ausstellung des Pflan
zenpass bestätigt, dass für Zierpflanzgut die nachstehenden Detailbestimmungen eingehalten wurden.  

Diese betreffen insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines beobachteten Auftretens der Krankheiten. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird über die oben beschriebenen Anforderungen hinaus bestätigt, 
dass die nach-stehenden Krankheiten und Schädlinge (UNQS) am Zierpflanzgut nicht auftreten. Bestehen Zwei
fel hinsichtlich des Vorhandenseins einer dieser UNQS werden Proben gezogen und zur Laboruntersuchung 
eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes Pflanzmaterial darf 
KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden und es darf NICHT in Verkehr gebracht werden. 

Folgendes Pflanzgut von krautigen Zierpflanzen im Sinne der Richtlinie 98/56/EG benötigt für die Verbringung 
und die Vermarktung (Handel) zusätzliche besondere Anforderungen hinsichtlich geregelter Nicht-Quarantä
neschädlinge. Die besonderen Pflanzenpassbestimmungen in Bezug auf die UNQS sowie weitere Informatio
nen sind in den jeweiligen Schädlings-Datenblättern pro aufgelisteten Artengruppe als Anlagen angeführt: 
  

https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/prioritaere-uqs/popillia-japonica
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/prioritaere-uqs/xylella-fastidiosa
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/gewoehnliche-uqs/phytophthora-ramorum
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/melonenthrips
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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Xanthomonas euvesicatoria (Xe), X. gardneri (Xg), X. perforans (Xp), X. versicatoria (Xv) - (Bakte
rielle Fleckenkrankheit, Bakterienfruchtfleckenkrankheit) [UNQS – Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Die Erreger der Bakteriellen Fleckenkrankheit werden derzeit in 4 gültig beschriebene Xanthomonas-Arten eingeteilt. Die 
Krankheit kommt in Anbaugebieten in wärmeren Teilen der Welt vor und ist auch in der EU bereits verbreitet. Die Haupt
wirtspflanzen sind Tomate und Paprika, aber auch andere Nachtschattengewächse können als Infektionsquellen dienen. 
Eine Verbringung (Handel) von infiziertem Saatgut stellt den wichtigsten Einschleppungs- und Ausbreitungspfad von Xe, 
Xg, Xp und Xv dar, da die Bakterien sehr lange auf den Samen überdauern können (lagern sich durch infiziertes Fruchtfleisch 
auf der Samenoberfläche ab). 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. Im Pflanzenbestand werden die Bakterien hauptsächlich durch Wassertropfen (Regen, 
Beregnungsanlagen) und über Kulturmaßnahmen, besonders bei Jungpflanzen, verbreitet. Da eine Übertragung auch durch 
kontaminiertes Werkzeug oder durch befallene Pflanzenreste erfolgen kann, ist es wichtig, dass Hygienemaßnahmen ein
gehalten werden. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der gesamten Vegetationsperiode. Jungpflanzen sind oft symptomlos. Der Befall 
wird durch starke Regenfälle, hohe Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen bis 30°C begünstigt. In Glashäusern breitet 
sich die Krankheit bei optimalen Bedingungen ebenfalls rasch aus. 

Symptome 
Blätter 🡪 zunächst dunkelgrüne, wässrige Punkte an der Blattunterseite, später auch auf der Oberseite sichtbar, aus denen 
sich größere eingesunkene Flecken bilden (Bild 2). Diese werden später braun, nekrotisch und fließen zum Teil zu länglichen 
Läsionen zusammen (Bild 3).  
Stängel 🡪 hellbraune, längliche Läsionen, meist erhaben (krebsartige Risse). 
Früchte 🡪 braune, korkige Flecken, anfangs von einem gelben Hof umgeben (Bild 2). Paprika-Früchte zeigen generell 
seltener diese Symptome, können aber bei frühem Befall abfallen.  
Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Es zeigen sich Sortenunterschiede in der Anfälligkeit gegenüber Xanthomonas-Infektionen. 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD BEI EINER PARTIE EINES DER BAKTERIEN NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND 
DAS PFLANZ-/SAATGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Als Zierpflanze: 
Paprika/ Pfefferoni (Cap
sicum annuum) 
s.a. Anforderungen Ge
müsepflanzgut 
s.a. Anforderungen Ge
müsesaatgut 

Saatgut 
✓ die Samen aus Gebieten stammen, die bekanntermaßen frei von Xe, Xg, Xp und Xv 

sind; ODER  
✓ bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten während der abgeschlossenen 

Vegetationsperiode der Pflanzen auf der Produktionsfläche keine Symptome einer 
durch Xe, Xg, Xp und Xv verursachten Krankheit festgestellt wurden; ODER 

✓ die Samen anhand einer repräsentativen Probe mit geeigneten Methoden (gegebe
nenfalls nach einer geeigneten Behandlung) amtlich auf Xe, Xg, Xp und Xv getestet 
wurden und dabei als frei von Xe, Xg, Xp und Xv befunden wurden. 

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Saatgut 
✓ die Jungpflanzen aus Samen gezogen wurden, die die oben genannten Anforderun

gen erfüllen UND 
✓ die Jungpflanzen unter angemessenen Hygienebedingungen gehalten wurden, um 

einen Befall zu verhindern. 

Bild 1: Punkte 
auf Blattun
terseite; © 
EPPO (2022) 
 

Bild 2: Braune 
Flecken an 
Paprikafrucht; 
© EPPO 
(2021) - 
Volcani Cen
ter, Bet Dagan 
(IL) 

Bild 3: Läsionen an 
Blättern;© Dr. Par
thasarathy Seetha
pathy, Tamil Nadu 
Agricultural Univer
sity, Bugwood.org 

https://www.bugwood.org/index.cfm
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Potato spindle tuber viroid (PSTVd) – (Spindelknollenkrankheit) [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
PSTVd gehört zu den pflanzenpathogenen Pospiviroiden und wurde zum ersten Mal in den USA beschrieben, der Erreger 
ist mittlerweile aber bereits weltweit verbreitet. Die Hauptwirtspflanze ist Kartoffel (Solanum tuberosum), von deren Symp
tomausprägung an Knollen auch der deutsche Name der Krankheit abgeleitet wurde. Andere wichtige Wirtspflanzen von 
PSTVd bei Gemüsekulturen sind Tomate und Paprika, sowie auch Obst- und Zierpflanzen. Das Viroid breitet sich in der 
Pflanze systematisch über das Phloem aus. Infiziertes Pflanz- und Saatgut stellt den wichtigen Verbreitungsweg dar, daher 
ist PSTVd bei der Inverkehrbringung von Pflanz- und Saatgut bei geregelten Gemüsearten (Tomate und Paprika) und Zier
pflanzen (nur Paprika) innerhalb der EU geregelt. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestandes auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. PSTVd kann u.a. durch vegetative Vermehrung und eine Übertragung über Kontakt (von 
infizierten auf gesunde Pflanzen) verbreitet werden. Daher ist bei den Kontrollen sowie bei allen Kulturmaßnahmen auf die 
Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen zu achten. Eine Übertragung in einem Bestand kann zusätzlich durch Insekten 
(Blattläuse) erfolgen. Ein Blattlausbefall könnte in einem Bestand auf eine mögliche weitere Infektion mit PSTVd hinweisen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Regelmäßige Kontrollen während der gesamten Vegetationsperiode. Die Symptomausprä
gung von PSTVd hängt vom Viroidstamm selbst, der Virusmenge, der Wirtspflanze und -sorte sowie von Umweltbedingun
gen ab. Vor allem bei milden Stämmen von PSTVd können Infektionen auch symptomlos verlaufen. Bei höheren Tempera
turen vermehrt sich das Viroid schneller und dies führt folglich zu schwereren Symptomen. 

Symptome 
Blätter 🡪 an Tomate kommt es zur Ausbildung kleinerer Blätter und zur Vergilbung dieser (Bild 1). Zusätzlich sind Blatt
verdrehungen und –Kräuselungen besonders im oberen Bereich zu beobachten (Bild 2). Es kann auch zu einer charakteris
tischen Verzwergung der Pflanze und zum Absterben der Pflanze kommen (Bild 3). Bei Paprika zeigen sich in der Regel 
keine oder nur milde Symptome. Es können Verformungen der Blattränder beobachtet werden. 
Früchte 🡪 bei schweren Verläufen können Früchte kleiner (Bild 4), unregelmäßig gefärbt und missgebildet sein oder es 
werden gar keine Blüten- und Fruchtansätze gebildet. 
Weitere Symptombilder abrufbar unter: https://gd.eppo.int/taxon/PSTVD0/photos 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Warme und trockene Bedingungen begünstigen eine Infektion mit PSTVd und direkte Schäden in einem Pflanzenbestand. 
Da auch andere Pospiviroide ähnliche Symptome wie PSTVd hervorrufen, kann die Krankheit an Tomate und Paprika mit 
Infektionen anderer Pospiviroide verwechselt werden (z.B. Tomato chlorotic dwarf viroid und Tomato apical stunt viroid). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
SAAT- UND PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Pflanzen, zum Anpflanzen be
stimmt (inkl. Saatgut): 
Paprika/ Pfefferoni (Capsicum an
nuum) (inkl. Saatgut) 
s.a. Anforderungen Gemüsepflanzgut 
s.a. Anforderungen Gemüsesaatgut 

✓ am Ort der Erzeugung während der abgeschlossenen Vegetationsperi
ode keine Symptome einer durch PSTVd verursachten Krankheit festge
stellt wurden; ODER  

✓ die Pflanzen anhand einer repräsentativen Probe mit geeigneten Me
thoden amtlich auf PSTVd getestet und dabei als frei von diesem Schäd
ling befunden wurden. 

Bild 1: Vergilbung an Blättern; 
© Alison E. Mackie et al., The 
American Phytopathological 
Society. 

Bild 2: © Alison E. 
Mackie et al., 
American Phyto
pathological Soci
ety 

Bild 3: Absterben der Pflanze; 
© EPPO (2021) - Central Sci
ence Laboratory, York (GB) - 
British Crown. 

Bild 4: Links: verkleinerte Knollen; Rechts: ge
sunde Knollen. © EPPO 2026 https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/taxon/PSTVD0/photos
https://gd.eppo.int/
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Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) – (Impatiensfleckenvirus) [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Das Impatiensfleckenvirus kann bei uns in Gewächshauskulturen große Verluste verursachen, im Freiland dagegen spielt es 
keine bedeutende Rolle. In den USA wurden an Garten-Gloxinien in Gärtnereien im Extremfall Verluste bis zu 100% (!) 
festgestellt. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Impatiens necrotic spot virus wird durch den Vektor Frankliniella occidentalis, eine weit verbreitete Thripsart, übertragen. 
Weltweite Verbreitung findet auch durch den Handel statt, einerseits durch infizierte Pflanzen, andererseits durch den Vek
tor, der den Virus in sich trägt. Das Virus ist nicht saatgutübertragbar! Jedoch kann der Virus über infiziertes Pflanzenge
webe verbreitet werden, dass zur vegetativen Vermehrung verwendet wird. Dementsprechend kann es bei einer Vermeh
rung über Stecklinge zur Virusverbreitung kommen. Vorbeugend sollte nur virusfreies Material verwendet werden und in 
den Gewächshäusern auf den Vektor geachtet werden (z.B. mittels Farbklebefallen bzw. durch engmaschiges Netzgitter ein 
Eindringen des Vektors in das Gewächshaus verhindern.). 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Ganzjährig im Gewächshaus, insbesondere Kontrolle von zugekauftem Material. 

Symptome 
Befallene Pflanzen zeigen einen gestauchten Wuchs, schwärzliche Verfärbungen an der Blattbasis und/ oder braune Blatt
flecken (Bild 1, 2 und 3). 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Das Impatiensfleckenvirus ist sehr ähnlich dem Tomato spotted wilt virus (TSWV) und die Symptome können sehr leicht 
verwechselt werden. Die Wirtspflanzenliste ist ebenso breit gefächert, aber im Gegensatz zu TSWV befindet sich das Impa
tiensfleckenvirus tendenziell eher an Zierpflanzen als an Gemüse. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Verdächtige Symptome sollten in jedem Fall im Labor abgeklärt werden. 
! WIRD IN EINER PARTIE DIESER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF FÜR DIESE PFLANZEN KEIN PFLANZENPASS 
AUSGESTELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!     

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Zierpflanzgut: 
Begonia x hiemalis, 
Fotsch, Impatiens L. 
Neu-Guinea-Hybri
den 

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Saatgut 
✓ die Pflanzen auf einer Produktionsfläche angezogen worden sind, in der eine Überwa

chung auf relevant Thripse als Vektoren (Frankliniella occidentalis) stattgefunden hat, bei 
deren Nachweis geeignete Behandlungen zur wirksamen Tilgung ihrer Populationen 
durchgeführt wurden; UND  

o auf der Produktionsfläche während der laufenden Vegetationsperiode keine 
Symptome von Impatiens necrotic spot tospovirus festgestellt wurden; ODER 

o alle Pflanzen auf der Produktionsfläche, die in der laufenden Vegetationsperiode 
Symptome von INSV aufwiesen, entfernt worden sind, und eine repräsentative 
Probe der zu verbringenden Pflanzen getestet und als frei von INSV befunden 
wurde. 

Bild 1: Blattflecken an Impatiens  
© Penn State Department of Plant Pa
thology & Environmental Microbiol
ogy Archives, Penn State University; 
Bugwood.org 

Bild 2: Blattflecken an Impatiens © Jennifer Olson, 
Oklahoma State University, Bugwood.org 

Bild 3: Blattflecken an Impatiens © Penn 
State Department of Plant Pathology & En
vironmental Microbiology Archives, Penn 
State University, Bugwood.org 

https://www.bugwood.org/index.cfm
https://www.bugwood.org/index.cfm
https://www.bugwood.org/index.cfm
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Puccinia horiana (Weißer Rost an Chrysantheme) [UNQS - Pilze]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Puccinia horiana kommt ursprünglich aus Japan und konnte sich mittlerweile weltweit verbreiten. Der Pilz kommt auch in 
Europa bzw. Österreich vor, wo er ein bedeutender Gewächshausschädling ist. Er kann allein durch Wind über Distanzen 
von 700 m verbreitet werden, allerdings nur, wenn auch die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist (>90% rel. Luftfeuchtigkeit). Es 
ist nicht bekannt, ob P. horiana bei uns überwintern kann – allerdings handelt es sich um eine Krankheit, die aufgrund ihrer 
Wirtspflanze Chrysanthemum (Dendranthema) bei uns üblicherweise in Gewächshäusern vorkommt. P. horiana ist stark 
spezialisiert und befällt nur eine kleine Gruppe an Wirtspflanzen. Diese sind neben div. Arten aus der Gattung Chry
senthemum noch Leucanthemella serotina (Herbstmargerite) und Ajania pacifica. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Eine Verbreitung des Weißen Rostes über lange Distanzen ist sehr unwahrscheinlich und auch im Gewächshaus limitiert. In 
der Regel stammt eine Infektion daher durch verwendetes, krankes Pflanzenmaterial (Stecklinge, Pflanzen, auch Schnitt
blumen). Ist der Pilz einmal im Gewächshaus etabliert, ist seine Ausrottung mit hohem Aufwand (auch finanziell) verbunden 
– die Pflanzendichte und hohe Luftfeuchtigkeit bieten ein ideales Milieu zur raschen Verbreitung (daher hier vorbeugend 
agieren!). 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Ganzjährig im Gewächshaus. 

Symptome 
Blätter 🡪 Auf der Blattoberseite sind hellgrüne bis weißliche bis hellbeige wachartige Punkte zu sehen (Bild 2). Blattunter
seits sind weißliche Punkte zu sehen, welche zum Zeitpunkt ihrer Reife als gelbliche bis kakaobraune polsterförmige Pusteln 
auftreten, und die Sporen des Pilzes beinhalten (Bild 1). Im Laufe der Erkrankung welken die Blätter zunehmend, nekroti
sieren und vertrocknen. 
Blüten und Stiele 🡪 An Blüten und Stielen können im Laufe eines starken Befalls ebenfalls Nekrosen und Pusteln auftreten. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Symptome der Pilzkrankheit P. horiana kann gut mit freiem Auge gesehen und auch von anderen (Pilz- und Rost-
)Krankheiten unterschieden werden. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Nachdem P. horiana hauptsächlich Chrysanthemen befällt, ist jedem Hinweis auf die beschriebenen Punkte, Pusteln und 
Flecken auf den Blättern dieser Kultur (siehe Bilder) genau nachzugehen. 
! WIRD IN EINER PARTIE DIESER PILZ NACHGEWIESEN, DARF FÜR DIESE PFLANZEN KEIN PFLANZENPASS AUSGE
STELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Zierpflanzgut: 
Chrysanthemen 
(Chrysanthemum L.) 

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Saatgut 
✓ die Pflanzen von Mutterpflanzen stammen, die in den vorangegangenen drei Monaten 

mindestens einmal monatlich kontrolliert wurden, und auf der Produktionsfläche keine 
Symptome festgestellt wurden; ODER  

✓ Mutterpflanzen mit Symptomen sowie Pflanzen im Umkreis von 1 Meter entfernt und ver
nichtet wurden, und die Pflanzen einer geeigneten physikalischen oder chemischen Be
handlung unterzogen wurden, und vor der Verbringung kontrolliert und als frei von 
Symptomen befunden wurden. 

Bild 1: Blattunterseite (Chysantheme); © EPPO 2026 - 
Central Science Laboratory, York (GB) - British Crown. 

Bild 2: Blattoberseite (Chysantheme); © EPPO 2026 - 
Central Science Laboratory, York (GB) - British Crown. 
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Opogona sacchari (Bananenmotte) [UNQS - Insekten]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Die Bananenmotte Opogona sacchari (Bild 3) stammt ursprünglich aus Afrika (wo sie eine eher unbedeutende Rolle spielt). 
Sie hat einen breiten Wirtspflanzenkreis, darunter viele tropische Pflanzen wie Bananen, Ananas, Bambus oder Zuckerrohr, 
kann aber auch an mitteleuropäischen Pflanzen vorkommen, v.a. Mais oder in Zierpflanzen im Gewächshaus (z.B. Yucca-
Palme und Drachenbaum 🡪 hier wird sie auch beim Import aus Drittländern gefunden). 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Die Kontrolle erfolgt an möglichen Wirtspflanzen im Gewächshaus, v.a. auf Larven (Raupen) (Bild 1) und Puppen (Bild 2) 
sowie Blattwelke und bei Palmen auch weiche Stellen am Stamm (siehe unter Symptome). 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Ganzjährig, verstärkt in der warmen Saison, wenn die Pflanzen im Freiland stehen. Unter wär
meren Bedingungen, wie sie im Gewächshaus vorgefunden werden, schafft sie bis zu acht Generationen im Jahr! Überwin
tern kann sie im Freiland bei uns nicht. 
Die Larven von O. sacchari leben im Stängel oder manchmal auch im Blatt(stiel) der Zierpflanzen; sie sind sehr gefräßig, 
mobil und meiden Licht. 

Symptome 
Stängel/Stiele 🡪 Der Larvenfraß zunächst von außen nicht erkennbar; "fleischige" Pflanzen wie Kakteen werden so von 
innen komplett ausgehöhlt. In holzigen Pflanzen wie Drachenbaum oder Yucca-Palme fühlt sich befallenes Gewebe außen 
zunehmend weich an. Die Larven sind etwa 2-2,5 cm lang, haben eine dunkle, rot-braune Kopfkapsel, der restliche Körper 
ist +/- durchsichtig. Am Rücken wie auch bauchseitig befinden sich dunkle „Thorakalplatten“ ("Punkte" bis "Streifen", siehe 
Abbildung). Am Ende einer Fraßmine kann auch die ca. 1 cm lange, braune Puppe gefunden werden. Der adulte Schmet
terling ist nachtaktiv, ca. 1 cm lang, Flügelspannweite ca. 2-2,5 cm und unauffällig gelb-braun. 
Blätter 🡪 welken, da die Larven das Xylem (Wasserleitgefäße) der Pflanze zerstören. Später kommt es zum Blattfall und 
schließlich zum Absterben der Pflanze. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Bananenmotte verbreitet sich im Glashaus durch aktiven Flug, für kürzere Distanzen gilt dies auch außerhalb des Glas
hauses. Als globaler Verbreitungsweg kommt der Handel mit Wirtspflanzen in Frage – allerdings scheint der Handel mit 
Bananenfrüchten keine Rolle zu spielen (nur Bananenpflanzen). Da O. sacchari bei der Importkontrolle schwierig zu identi
fizieren ist, kommt umso mehr Bedeutung der Kontrolle im Binnenhandel zu. Verwechslungen sind mit anderen Mottenar
ten möglich. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Bei einem Befall ist es wichtig, die adulten Schmetterlinge mit geeigneten Pflanzenschutzmitteln einzudämmen, bevor diese 
Eier legen. Die Erde sollte hitzebehandelt (gedämpft) oder entfernt werden. 
! WERDEN IN EINER PARTIE BANANENMOTTEN NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND 
DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Zierpflanzgut: 
Elefantenfuß (Beaucarnea), 
Drillings-blume (Bougain
villea), Dickblatt (Crassula), 
Ha-kenlilien (Crinum), Dra
chenbaum (Dracaena), 
Feige (Ficus), Bananen
pflanze (Musa), Glückskas
tanie (Pachira), Palmae, 
Bogenhanf (Sanseveria), 
Riesen-Palmlilie (Yucca) 

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt 
✓ die Pflanzen in Gebieten erzeugt wurden, die bekanntermaßen frei von Opogona 

sacchari sind; ODER  
✓ die Pflanzen auf einer Produktionsfläche angezogen wurden, in der bei visuellen 

Kontrollen, die über einem Zeitraum von mindestens sechs Monaten vor dem Ver
bringen mindestens alle drei Monate stattfanden, keine Symptome oder Anzeichen 
von O. sacchari festgestellt wurden; ODER 

✓ auf der Produktionsfläche ein System zur Überwachung und Tilgung von O. sac
chari und zur Entfernung befallener Pflanzen angewandt wird, und jede Partie vor 
dem Verbringen, zu dem am besten geeignetem Zeitpunkt für den Nachweis des 
Schädlings, visuell kontrolliert und als frei von Symptomen von O. sacchari befun
den wurde. 

Bild 1: Larve der Bananenmotte; © Jean-François Ger
main, Plant Health Laboratory, Montpellier, FR. 

Bild 2: Puppe der Bananenmotte; © Pflanzen
schutzamt, Weil-am-Rhein, DE. 

Bild 3: © A. van Franken
huijzen, Plant Protection Ser
vice. Bugwood.org 

https://www.bugwood.org/index.cfm
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3.2 Ziergehölze 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeit
punkten kontrolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sowie von Schädlingen sind, die durch 
Durchführungsbeschlüsse geregelt werden. Insbesondere beim Import aus Drittstaaten oder bei Zukauf von 
Pflanzmaterial aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung von QS. Beispiele für rele
vante in der EU auftretende QS bei Ziergehölzen sind Xylella fastidiosa, Popillia japonica (Japankäfer) oder 
Phytophthora ramorum (außereuropäische Isolate). Nähere Informationen zu diesen Schädlingen und zu an
deren relevanten QS an Zierpflanzen finden Sie zusätzlich in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den 
Amtlichen Nachrichten des BAES). 

Für die Verbringung von Zierpflanzgut innerhalb der EU sind die Bestimmungen der Richtlinie 98/56/EG ein
zuhalten. Diese sind national im Pflanzgutgesetz 1997 idgF und in der Pflanzgutverordnung 1997 idgF umge
setzt. Für die Verbringung in Schutzgebiete ist ein Schutzgebietspflanzenpass notwendig. 

Zierpflanzgut unterliegt keinen Zertifizierungsstufen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Anforderungen 
für Zier-pflanzgut liegt beim Inverkehrbringer und wird vom Landeshauptmann (in der Regel im Zusammen
hang mit Kontrollen nach dem Pflanzenschutzgesetz 2018) überprüft. 

Bei Verdacht des Auftretens eines QS nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amtlichen Pflanzenschutzdienst Ihres 
Bundeslandes auf. 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche 

Über die Freiheit des Pflanzguts von den oben genannten Schädlingen hinaus wird mit Ausstellung des Pflan
zenpass bestätigt, dass für Zierpflanzgut die nachstehenden Detailbestimmungen eingehalten wurden. Diese 
betreffen insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines beobachteten Auftretens der Krankheiten. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird über die oben beschriebenen Anforderungen hinaus bestätigt, 
dass die nach-stehenden Krankheiten und Schädlinge (UNQS) an Pflanzgut von Ziergehölzen nicht auftreten. 
Bestehen Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseins einer dieser UNQS werden Proben gezogen und zur La
boruntersuchung eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes 
Pflanzmaterial darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden und es darf NICHT in Verkehr gebracht werden. 

Folgendes Pflanzgut von Ziergehölzen im Sinne der Richtlinie 98/56/EG benötigt für die Verbringung und die 
Vermarktung (Handel) zusätzliche besondere Anforderungen hinsichtlich geregelter Nicht-Quarantäneschäd
linge. Die besonderen Pflanzenpassbestimmungen in Bezug auf die UNQS sowie weitere Informationen sind in 
den jeweiligen Schädlings-Datenblättern pro aufgelisteten Artengruppe angeführt: 
  

https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/prioritaere-uqs/xylella-fastidiosa
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/prioritaere-uqs/popillia-japonica
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/gewoehnliche-uqs/phytophthora-ramorum
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
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1. Malus (Apfel) 

🡺 Detailbestimmungen hinsichtlich ‘Candidatus Phytoplasma mali' (Apfeltriebsucht) 
🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Erwinia amylovora (Feuerbrand) 

2. Pyrus (Birne) 

🡺 Detailbestimmungen hinsichtlich 'Candidatus Phytoplasma pyri' (Birnenverfall) 
🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Erwinia amylovora (Feuerbrand) 

3. Prunus-Arten 

🡺 Detailbestimmungen hinsichtlich 'Candidatus Phytoplasma prunorom' (Europäische Steinobstvergil
bung) 

🡺 Detailbestimmungen hinsichtlich Plum pox virus (Scharka-Krankheit) 
🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Xanthomonas arboricola pv. pruni (Fleckenbakteriose des Steinobstes) 
🡺 Zusätzlich bei Prunus persicae (Pfrisich) und Prunus salicina (Ringlotte): Detailbestimmung hinsicht

lich Pseudomonas syringae pv. persicae (Bakterienwelke des Pfirsichs) 

4. Amelanchier (Felsenbrine), Chaenomeles (Zierquitte), Cotoneaster (Zwergmispel), Crataegus (Weißdorn), 
Cydonia (Quitte), Eriobotrya (Wollmispeln), Malus (Apfel), Mespilus (Mispel), Photinia davidiana (Glanz
mispel, Lorbeermispel), Pyracantha (Feuerdorn), Pyrus (Birne), Sorbus (Vogelbeere, Eberesche) 

🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Erwinia amylovora (Feuerbrand) 

5. Castanea sativa (Edelkastanie, Maroni) 

🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Cryphonectria parasitica (Rindenkrebs der Edelkastanie) 
🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Phytophthora ramorum (EU-Isolate) 

6. Beaucarnea (Elefantenfuß), Bougainvillea (Drillingsblume), Crassula (Dickblatt), Crinium (Hakenlinien), 
Dracaena (Drachenbaum), Ficus (Feige, Birkenfeige), Musa (Bananenpflanze), Pachira (Glückskastanie), 
Palmae (Palmen-Arten), Sanseveria (Bogenhanf), Yucca (Riesen-Palmlilie) 

🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Opogona sacchari (Bananenmotte) 
🡺 Zusätzlich bei Palmae (Arecaceae; Palmen-Arten): Detailbestimmung hinsichtlich Rhynchophorus 

ferrugineus (Palmenrüssler) 

7. Citrus (Zitrus-Arten), Fortunella (Kumquat), Poncirus (Bitterorange, Bitterzitrone) und ihre Hybriden  

🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Citrus tristeza virus (Tristeza-Krankheit) 
🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Plenodomus tracheiphilus (Zitruswelke) 
🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Spiroplasma citri (Zitrusstauche) 
🡺 Zusätzlich bei der Gattung Citrus: Detailbestimmung hinsichtlich Citrus exocortis viroid 

8. Pinus (Kiefer, Föhre) 

🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Dothistroma pini, Dothistroma septosporum und Lecanosticta acicola 
(Nadelbräune der Kiefer) 

9. Camellia (Kamelie), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Larix decidua (Europäische Lärche), Larix ka
empferi (Japanische Lärche), Larix × eurolepis (Hybridlärche), Pseudotsuga menziesii (Douglasie), Quercus 
cerris (Zerreiche), Quercus ilex (Steineiche), Quercus rubra (Roteiche), Rhododendron, außer R. simsii (Zim
merazelee), Viburnum (Schneeball) 

🡺 Detailbestimmung hinsichtlich Phytophthora ramorum (EU-Isolate) 

10. Actinidia (Zierformen von Kiwi) 

🡺 Detailbestimmungen hinsichtlich Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Bakterienkrebs der Kiwi) 
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Erwinia amylovora (Feuerbrand) [UNQS, SQS - Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Der Feuerbrand ist mittlerweile in der EU weit verbreitet und gilt nur für die Verbringung in gewisse Länder als Schutzgebiet-
Quarantäneschädling (🡪 Schutzgebietspflanzenpass).  
Für die Verbringung von Pflanzmaterial innerhalb des EU-Binnenmarktes gelten jedoch weiter-hin Anforderungen an die 
Qualität des Pflanzmaterials. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Feuerbrandsymptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 ganzjährig während der Vegetationsperiode. (v.a. im Frühjahr und nach Verletzungen durch 
z.B. Hagel) 

Symptome des Feuerbrands in Vermehrungsquartieren 
Blätter und Triebe 🡪 plötzliche Welke und rasche Braun- bzw. Schwarzverfärbung (Bild 1 und 3). Meist krümmt sich die 
Triebspitze hakenförmig nach unten. Bei feuchtem Wetter können an befallenen Trieben weißliche, später braun werdende 
Tropfen klebrigen Bakterienexudats sicht-bar werden. Blätter fallen im Herbst nicht ab, sondern verbleiben am Trieb. 
Äste/Stamm 🡪 beim Anschnitt der Rinde frisch befallener Bäume: Rotbraunverfärbung des Holzes (Bild. 2), evtl. verbunden 
mit Austritt von Bakterienexudat. Am Ende der Vegetationszeit sinken die erkrankten Rindenpartien ein und es entsteht 
eine deutliche Grenzlinie zwischen krankem und gesundem Gewebe. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die beschriebenen Symptome sind relativ eindeutig. Bei Birne besteht die Gefahr der Verwechslung mit der heimischen 
Birnentriebwespe (Janus compressus), deren Larven sich in den einjährigen Trieben entwickeln. Bei Rindencankern (Bild .2) 
besteht die Gefahr der Verwechslung mit Frostschäden (diese befinden sich aber i.d.R. an der Südseite). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Der autorisierte Unternehmer entfernt unverzüglich Pflanzen die Symptome von Erwinia amylovora aufweisen, ebenso wie 
jegliche Wirtspflanzen in der Umgebung und führt sie einer schadlosen Entsorgung zu. Dabei ist auf die Einhaltung strikter 
Hygienemaßnahmen zu achten. (Kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht verfügt 
werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) 
Beachten Sie, dass in manchen Bundesländern darüber hinaus gesonderte Anforderungen (z.B. hinsichtlich der Melde
pflicht) gelten können. 

 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/feuerbrand  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Amelanchier, Chaenomeles, 
Cotoneaster, Crataegus, Cydo
nia, Eriobtrya, Malus. Mespi-
lus, Photinia davidiana, Py
racantha, Pyrus, Sorbus 
s.a. Anforderungen Kernobst 

Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Saatgut 
✓ auf einer Produktionsfläche angezogen worden sind, die zu einem geeigneten 

Zeitpunkt für den Nachweis des Schädlings während der letzten Vegetationspe
riode visuell kontrolliert wurde, und Pflanzen mit Symptomen eines Befalls mit 
diesem Schädling sowie alle benachbarten Wirtspflanzen entfernt und unverzüg
lich vernichtet wurden. 

Bild 1: Triebinfektionen an Apfel   
(Malus);  
© EPPO (2022) - https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Canker an Birne (Pyrus); © EPPO 
(2022) - https://gd.eppo.int 

Bild 3: Symptome an Zwergmispel (Cotoneaster) 
© EPPO (2022) - R. Grimm (CH). 
 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/feuerbrand
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‘Candidatus Phytoplasma mali‘ (Apfeltriebsucht) [UNQS - Phytoplasmen] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Die Apfeltriebsucht ist nicht mehr als QS geregelt. Für die Verbringung von Pflanzmaterial im EU-Binnenmarkt gelten jedoch 
weiterhin Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. Die Biologie der Apfeltriebsucht ist eng verknüpft mit der 
seiner Vektoren (den Blattsauger-Arten Cacopsylla picta und C. melanoneura). Finden diese wirtswechselnden Arten güns
tige Bedingungen (Hanglagen mit Koniferen = Winterwirt), ist auch die Krankheit von Bedeutung.  
In AT tritt die Apfeltriebsucht nur gelegentlich auf. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode. (ab dem Spätsommer bis Herbst am besten zu erkennen). 
Die Infektionen erfolgen zeitig im Frühjahr durch Rückkehr, der an den Koniferen überwinternden, Blattsauger-Populatio
nen. 

Symptome der Apfeltriebsucht in Vermehrungsquartieren 
Blätter und Triebe 🡪 länglich vergrößerte, gezahnte Nebenblätter (Bild 3) und Hexenbesenwuchs = Austrieb von Seiten
knospen an den Trieben (Bild 1 und 2). 
Im Herbst: gestauchte Triebe, Rotlaubigkeit 
Im Frühjahr: vorzeitiger Austrieb, Blätter mit roten Blattspitzen. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die beschriebenen Symptome sind eindeutig. Vergrößerte Nebenblätter (Bild 3) treten im Frühjahr nach Vorjahresbefall 
auf. Später austreibende Blätter zeigen diese Symptome nicht. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 2% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausgestellt werden, 
wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden (Kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig) UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie untersucht wurde und als frei vom Erreger der 
Apfeltriebsucht befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEH-RUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Apfel (Malus sp.) 
s.a. Anforderungen 
Kernobst 

✓ die Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt (außer Samen) von Mutterpflanzen abstam
men, die visuell kontrolliert und als frei von Symptomen von ‘Candidatus Phyto
plasma mali‘ befunden wurden; UND 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der 
Vermehrungsfläche festgestellt worden sind und jegliche Pflanzen in unmittelbarer 
Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und unverzüglich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 2% der Partie � Probenziehung und Labortest des Restbestands (s.u); 
! Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 1 und 2: (1) Links: Infizierter Edelreis mit Aus-trieb von Seitenknospen an Haupttrieb (He
xenbesenwuchs); (1) Rechts: gesunder Trieb; (2) Befallene Unterlage mit Hexenbesen (Bild
mitte) © EPPO (2022) - Paul Martens. https://gd.eppo.int/ 

Bild 3 Vergrößerte Nebenblätter © 
EPPO (2022) - Institut für Pflanzen
schutz im Obstbau, Dossenheim (DE). 

https://gd.eppo.int/
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‘Candidatus Phytoplasma pyri‘ (Birnenverfall) [UNQS - Phytoplasmen] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Der Birnenverfall ist nicht mehr als QS geregelt. Für die Verbringung von Pflanzmaterial im EU-Binnenmarkt gelten jedoch 
weiterhin Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. Der Birnenverfall ist in Österreich verbreitet und v.a. bei Ver
edlung auf Birnenunterlagen ein massives Problem. Die Biologie des Birnenverfalls ist eng verknüpft mit der seiner Vektoren 
(den drei Birnblattsaugerarten Cacopsylla pyri, C. pyricola und C. pyrisuga) (Bild 3). Im Vergleich zu den Vektoren der Ap
feltriebsucht, sind die beiden Arten C. pyri und C. pyricola nicht wirtswechselnd und bilden mehrere Generationen pro Jahr 
aus. Pflanzmaterial, das von Birnblattsaugern befallen ist, darf nicht in Verkehr gebracht werden.  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen des Birnenverfalls und auf das Auftreten 
von Birnblattsaugern. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode. Die Krankheit ist ab dem Spätsommer bis Herbst am besten 
zu erkennen. Die Infektionen erfolgen im Frühjahr und Sommer durch den Birnblattsauger. 

Symptome des Birnenverfalls in Vermehrungsquartieren  
Blätter und Triebe 🡪 reduziertes Triebwachstum, verkleinerte, aufgehellte Blätter. Die Blattverfärbungen können variieren 
(Bild 1 und 2), als Schockreaktion zeigt sich meist eine Rotverfärbung (Bild 1), liegt die Infektion länger zurück (z.B. im 
Vorjahr sind die Blätter meist klein und aufgehellt). 
Stamm, Wurzelstock 🡪 Im Rindenanschnitt nahe der Veredlungsstelle kann eine Braunverfärbung des Kambiums sichtbar 
sein. Bei anfälligen Birnen sind oft nur noch die Hauptwurzeln vorhanden, der Feinwurzelanteil ist stark reduziert. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Rotverfärbung des Laubes kann auch bei anderen biotischen und abiotischen Schädigungen auftreten. In Verbindung 
mit einem Blattsaugerbefall liegt aber der Verdacht einer Infektion nahe.  

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Treten auf der Produktionsfläche oder in unmittelbarer Umgebung zur Produktionsfläche Symptome von Birnenverfall auf, 
so sind die betroffenen Bäume unverzüglich zu roden und schadlos zu entsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Informationen:  https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/birnblattsauger  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Birne (Pyrus sp.) 
 
s.a. Anforderungen 
Kernobst 

✓ die Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt (außer Samen), von Mutterpflanzen abstam
men, die visuell kontrolliert und als frei von Symptomen von ‘Candidatus Phytoplasma 
pyri‘ befunden wurden; UND 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der 
Vermehrungsfläche festgestellt worden sind, und jegliche Pflanzen in unmittelbarer 
Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und unverzüglich vernichtet wurden; ODER 

✓ die Pflanzen auf der Produktionsfläche und alle Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die 
bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten, während der letzten drei Vegeta
tions-perioden Symptome von Birnenverfall gezeigt haben, entfernt und unverzüglich 
vernichtet wurden. 

Bild 1: Rotfärbung von Birne, ein gesunder 
Baum links daneben. © EPPO 2026 - L. 
Giunchedi, Universita degli Studi, Bologna 
(IT) https://gd.eppo.int/ 

Bild 3: Nymphe von Vektor (Cacopsylla sp.)                
© EPPO 2026 -Monika Riedle-Bauer. Federal College 
and Research Institute for Viticulture and Pomology, 
Klosterneuburg (AT) https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Birne mit vergilbtem Laub. © 
EPPO 2026 - L. Giunchedi, Universita 
degli Studi, Bologna (IT). 
https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/birnblattsauger
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‘Candidatus Phytoplasma prunorum‘ (Europäische Steinobstvergilbung) [UNQS - Phytoplasmen]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Die Europäische Steinobstvergilbung ist eine in Europa heimische Krankheit an Prunus. Für die Verbringung von Pflanzma
terial im EU-Binnenmarkt gelten Anforderungen an die Qualität des Pflanzmaterials. Besonders anfällig ist die Marille (P. 
armeniaca). Die Biologie der Krankheit ist eng verknüpft mit jener des Vektors (dem Blattsauger Cacopsylla pruni). Im Ge
gensatz zur Apfeltriebsucht sind Symptome an jungen Pflanzen selten. Einige Prunus-Arten sind symptomlos, wie die 
Zwetschke und Myrobalane bzw. die Schlehe (bevorzugter Wirt des Vektors).  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche und Zeitpunkt  
Überprüfung des Bestands während der Vegetationsperiode auf das Vorhandensein von Symptomen. Symptome treten 
häufig aber erst bei älteren Bäumen auf (s. unten) 

Symptome der Steinobstvergilbung in Vermehrungsquartieren  
Blätter und Triebe 🡪 bei anfälligen Sorten/Unterlagen chlorotische Blätter, die sich nach oben einrollen (bei Pfirsich röt
liche Verfärbung zwischen den Blattnerven) (Bild 1 und 4) 🡪 ggf. Phloem-Nekrosen (Bild 3) 🡪 ggf. Hexenbesenwuchs (Bild 
2) 🡪 ggf. verzögerte Blütenbildung (Blätter erscheinen im Frühling vor den Blüten) 
Früchte 🡪 Vorzeitige Fruchtreife; kleine Früchte mit bräunlichem, schwammigem Fruchtfleisch. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Typische Symptome treten meist erst im Ertragsalter 5.-6. Standjahr in der Obstanlage auf. Die Krankheit ist in Baumschulen 
mittels visueller Kontrolle kaum zu erkennen. Besondere Vorsicht ist bei der Veredlung von Marille auf Zwetschke bzw. 
Myrobalane geboten. Diese Prunus Arten stellen ein besonderes Risiko für die Einschleppung in Baumschulen dar, weil sie 
häufig vom Vektor befallen werden aber gegenüber der Krankheit relativ tolerant sind. 🡪 TESTUNG empfohlen. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen auf der Vermehrungsfläche oder in der unmittelbaren Umgebung 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 1% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausgestellt werden, 
wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden (kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig); UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie im Labor untersucht wurde und als frei vom 
Erreger der Steinobst-Vergilbung befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 1% DES VERMEH-RUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.   

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Prunus-Arten 
 
s.a. Anforderungen 
Steinobst 

✓ die Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt (außer Samen) von Mutterpflanzen abstam
men, die visuell kontrolliert und als frei von Symptomen von ‘Candidatus Phyto
plasma prunorum‘ befunden wurden; UND 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der 
Vermehrungsfläche festgestellt worden sind, und jegliche Pflanzen in unmittelbarer 
Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und unverzüglich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 1% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbestands (s.u.); 
! Bei Symptomen an mehr als 1% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 1 und 2: (1) Eingerollte vergilbte Blätter; (2) Befallene 
Unterlage mit Hexenbesen. © Robert Steffek/AGES 

Bild 3 und 4: (3) Phloem-Nekrosen; (4) Eingerollte Blätter bei Pfirsich. © 
EPPO 2026 - G. Morvan, INRA, Montfavet (FR) https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
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Plum Pox Virus (PPV) – (Scharka Krankheit) [UNQS – Viren und Viroide] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Plum Pox Virus (PPV) tritt in der EU und in AT weit verbreitet auf. Die Ausbreitung erfolgt lokal durch Blattläuse, über 
größere Entfernungen durch infiziertes Pflanzmaterial; weshalb für dessen Verbringung im EU-Binnenmarkt Anforderungen 
an die Qualität des Pflanzmaterials gelten. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands und seiner Umgebung auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Die Krankheit ist nur während der Vegetationsperiode zu erkennen, hohe Temperaturen im 
Sommer können Blattsymptome maskieren. 

Symptome von Plum Pox Virus in Vermehrungsquartieren  
Blätter 🡪 chlorotische Flecken, Bänderungen, Ringe (Bild 1 und 2) oder aufgehellte Blatt-adern werden im Frühjahr sichtbar 
(bei Pfirsich auch Blattverformungen) 
Frucht und Kern 🡪 chlorotische Flecken bzw. gelblich umrandete Ringe auf der Frucht- und/ oder Kernoberfläche (Bild 3); 
innere Bräunung des Fruchtfleisches (Bild 4). 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Symptome können je nach Jahreszeit, Wirtspflanze und Sorte sehr variieren. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen auf der Vermehrungsfläche oder in der unmittelbaren Umgebung 
Beim Auftreten von Symptomen, an ≤ 1% des Vermehrungsmaterials und beim Auftreten an Pflanzen in unmittelbarer 
Nähe des Vermehrungsquartiers kann nur dann ein Pflanzenpass ausgestellt werden, wenn: 

1. symptomatische Pflanzen im Vermehrungsquartier und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome 
aufwiesen, entfernt und unverzüglich schadlos entsorgt wurden (kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung 
nicht verfügt werden, ist eine Kontakt-aufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig); UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie im Labor untersucht wurde und als frei vom 
Plum Pox virus befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 1% DES VERMEH-RUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN. 

 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/scharka  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Prunus armeniaca, P. blireiana, P. brigan
tina, P. cerasifera, P. cisterna, P. curdica, P. 
domestica ssp. domestica, P. domestica ssp. 
insititia, P. domestica ssp. italica, P. dulcis, 
P. glandulosa, P. holosericea, P. hortulana, 
P. japonica, P. mandshurica, P. maritima, P. 
mume, P. nigra, P. persica, P. salicina, P. si
birica, P. simonii, P. spinosa, P. tomentosa, 
P. triloba, Prunus L., anfällig für PPV 

s.a. Anforderungen Steinobst 

✓ Von vegetativ vermehrten Unterlagen von Prunus, die von Mutter
pflanzen stammen, in den vorangegangenen fünf Jahren beprobt 
und getestet und als frei von Plum pox virus befunden wurden; 
UND  

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine 
Symptome auf der Vermehrungsfläche festgestellt wurden; UND 

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, 
entfernt und unverzüglich vernichtet wurden (s.u.) 

Bei Symptomen an ≤ 1% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des 
Restbestands (s.u); 
! Bei Symptomen an mehr als 1% der Partie darf KEIN Pflanzenpass 
ausgestellt werden! 

Bild 1 und 2: Ringflecken an den 
Blättern © Robert Steffek/AGES 

Bild 3: Chlorotische Flecken auf Pfirsich © EPPO 
2026 - INRAE (FR) https://gd.eppo.int/ 

Bild 4: Braune Flecken in der Frucht © EPPO 2026 - 
Biologische Bundesanstalt (DE) https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/scharka
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Pseudomonas syringae pv. persicae (Bakterienbrand des Pfirsichs) [UNQS – Bakterien] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Dieser Bakterienbrand ist insbesondere an Pfirsich und Nektarine von Bedeutung. Ein Auftreten von Pseudomonas syringae 
pv. persicae ist für AT bislang nicht gemeldet. Sehr wohl treten aber andere Pathovare von P. syringae in AT auf (pv. mors 
prunorum und pv. syringae) 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode.  

Symptome des Bakterienbrands in Vermehrungsquartieren  
Junge Triebe um die ruhenden Knospen 🡪 olivgrüne Verfärbung (Bild 1) 🡪 schnell braun werdend; die Infektion kann 
sich rasch ausbreiten und ältere Triebe oder Hauptäste erreichen 🡪 Absterben Knospen und Triebe, in schweren Fällen 
Welke und Absterben von Ästen oder des ganzen Baumes. 
Befallenes Gewebe 🡪 erscheint bräunlich-rot (Bild 3); am Stamm Läsionen mit undeutlichen Rändern. 
Blätter 🡪 In feuchten Frühjahren 🡪 nekrotische 1-2 mm runde Flecken auf jungen Blättern; 🡪 das nekrotische Gewebe 
bricht aus 🡪 Schrotschuss-symptome (Bild 2) 🡪 Stark befallene Blätter fallen ab. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Verwechslungsgefahr mit anderen Pathovaren von P. syringae, Xanthomonas arboricola pv. pruni, Blattsymptome können 
auch mit pilzlichen Schrotschusserregern verwechselt werden.  

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Beim Auftreten von Symptomen, an nicht mehr als 2% des Vermehrungsmaterials kann nur dann ein Pflanzenpass ausge
stellt werden, wenn: 

1. symptomatische Pflanzen und jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und 
unverzüglich vernichtet wurden kann über Pflanzen in unmittelbarer Umgebung zum Vermehrungsquartier nicht 
verfügt werden, ist eine Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Pflanzenschutzdienst notwendig); UND  

2. eine repräsentative Probe der verbleibenden symptomfreien Partie untersucht wurde und als frei von P. syringae 
pv. persicae befunden wurde. 

! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEH-RUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Pfirsich (P. persicae)  
Ringlotte (P. salicina) 
s.a. Anforderungen 
Steinobst 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode keine Symptome auf der 
Vermehrungsfläche festgestellt wurden UND 

✓ jegliche Pflanzen in unmittelbarer Nähe, die Symptome aufwiesen, entfernt und un
verzüglich vernichtet wurden. 

Bei Symptomen an ≤ 2% der Partie 🡪 Probenziehung und Labortest des Restbestands (s.u);   
! Bei Symptomen an mehr als 2% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 1: Infektion an jungen 
Pfirsichtrieb (olivgrüne Ver
färbung um Knospen); © 
INRA, Angers (FR). 
https://gd.eppo.int/ 

Bild 2: Schrotschuss-symptome; © J.L. Gaignard & J. Luisetti, INRA, 
Angers (FR). https://gd.eppo.int/ 

Bild 3: Pseudomonas syringae Befall 
an Stamm eines Pfirsich, bräunlich-
rote Läsionen; © University of Geor
gia Plant Pathology, University of 
Georgia, Bugwood.org 

https://gd.eppo.int/
https://gd.eppo.int/
https://www.bugwood.org/index.cfm
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Cryphonectria parasitica (Rindenkrebs der Edelkastanie (Maroni)) [UNQS – Pilze]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Die Heimat von Cryphonectria parasitica ist Asien, wo er nur geringe Schäden anrichtet. Um 1900 wurde der Pilz in den 
USA eingeschleppt und hat dort den Zusammenbruch der Bestände der Amerikanischen Kastanie (Castanea dentata) ver
ursacht. Etwa 30 Jahre später wurde der Kastanienrindenkrebs erstmals in Europa Nähe Genua (IT) entdeckt. Heute ist der 
Pilz in den südeuropäischen Ländern weit verbreitet, wo er die Bestände der Edelkastanie (Castanea sativa) stark beein
trächtigt und kommt in Mitteleuropa bzw. AT gelegentlich vor. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Die Sporen des Pilzes treten normalerweise über kleine Wunden des Stammes (Astabbrüche, Rindenrisse, Veredelungsstel
len…) in den Baum ein. Sie werden entweder durch Wind über große Distanzen verbreitet oder durch Insekten, v.a. durch 
die Esskastaniengallwespe Dryocosmus kuriphilus, aber auch durch Schnecken, Vögel sowie Regenspritzer, übertragen.  
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Ganzjährig möglich. 

Symptome 
Baum/Stamm 🡪 Erstes Anzeichen einer Erkrankung mit C. parasitica (v.a. bei jüngeren Bäumen) ist ein rötlicher Bereich 
rund um die Infektionsstelle, ein Einsinken bzw. Anschwellen des befallenen Gewebes (Bild 1) sowie Risse in der Rinde (Bild 
2). Als Reaktion darauf versucht der Baum das zerstörte Gewebe zu überwallen und es entwickeln sich Rindenkrebse. Auf 
der Rinde finden sich gelb-orange Fruchtkörper (Bild 3 und 4). Überwindet der Maronibaum die Krankheit, erscheint die 
Rinde schwärzlich und rau. Pflanzenteile oberhalb der Infektionsstelle welken und sterben ab, unterhalb bilden sich Was
serreiser. 
Blätter 🡪 welken und werden braun, bleiben aber am Baum hängen – dies ist ein auffälliges, gut sichtbares und typisches 
Verdachtssymptom! 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Der Pilz wächst als weißes Myzel, welches das Wachstums- und Transportgewebe der Maronibäume zerstört und damit 
den Fluss der Pflanzensäfte unterbricht. Das Myzel kann 10 Monate in der Rinde überdauern. Bei Veredelungen ist desinfi
ziertes Werkzeug und gutes Abdecken der Wunden (z.B. mittels Baumwachse, Erdverbände, Präparate mit natürlichen An
tagonisten) wichtig, um einen Befall zu vermeiden. Zugekaufte Maronibäume sollten zwei Jahre lang sehr genau kontrolliert 
werden. 
C. parasitica kann sich auch auf Eichen entwickeln, verursacht dort aber nur leichte Schäden. Verwechslungsgefahr besteht 
mit Phytophthora cambivora (Wurzelfäule der Esskastanie). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
In Regionen ohne Kastanienrindenkrebs sollten neue Befallsherde rasch eliminiert werden. Das Schnittholz soll entweder 
vor Ort verbrannt oder in einer Verbrennungsanlage vernichtet werden. 
! WIRD IN EINER PARTIE DIESER PILZ NACHGEWIESEN, DARF FÜR DIESE PFLANZEN KEIN PFLANZENPASS AUSGE
STELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)! 

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Ziergehölz: 
Esskastanie, Ma
roni (Castanea L.) 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Samen: 
✓ die Pflanzen in Gebieten erzeugt wurden, die bekanntermaßen frei von Cryphonectria para

sitica sind; ODER  
✓ seit Beginn der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode auf der Produktionsfläche 

keine Symptome von C. parasitica festgestellt wurden; ODER  
✓ Pflanzen mit Symptomen von C. parasitica entfernt wurden, und die verbleibenden Pflanzen 

wöchentlich kontrolliert wurden, und mindestens in den letzten drei Wochen vor der Ver
bringung auf der Produktionsfläche keine Symptome festgestellt wurden. 

Bild 1 und 2: Risse in der Rinde eines Manonibaumes; © 
EPPO (2022) – Ministry of Agriculture (HU). 

Bild 3 und 4: gelb-orange Fruchtkörper und Risse auf einem Ast eines 
Maroni-baumes durch C. parasitica; © EPPO (2021) – Wietse den Har
tog NVWA (NPPO Netherlands). 
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Phytophthora ramorum (EU-Isolate) [UNQS – Pilze]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Phytophthora ramorum gehört zu den Eipilzen (Oomyceten). Wie alle Phytophthora-Arten ist auch P. ramorum an das Leben 
im Wasser sehr gut angepasst, Staunässe und lange Blattfeuchte sind daher ideal. Der Wirtspflanzenkreis umfasst unter
schiedlichste Laubgehölze, einige Nadelgehölze und wenige krautige Pflanzen. In Nordamerika tritt die Pilz-Art v.a. durch 
ein plötzliches Eichensterben in Erscheinung. P. ramorum wurde bereits in Europa an verschiedenen Laubgehölzen (haupt
sächlich Rhododendron, Viburnum) nachgewiesen. In Eichenwäldern tritt die Krankheit in Europa allerdings nicht auf. Ge
netische Studien haben gezeigt, dass P. ramorum in den USA und in Europa zu verschiedenen Populationen der gleichen 
Art gehören. Europäische Isolate sind als RNQP geregelt und dürfen nicht mit Pflanzmaterial verbracht werden. Als UQS 
gelten außereuropäische Isolate (siehe Richtlinie Landwirtschaft).  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während 
der Vegetationsperiode auf die beschriebenen Welke- und Blattsymptome achten. Canker auch in Winterruhe sichtbar. In 
Baumschulen und Gartencentern Kontrolle ganzjährig an verkaufsfertiger Handelsware möglich. 

Symptome 
Triebe 🡪 braune Verfärbungen (meist von der Spitze her) bis hin zum Absterben der Triebe (Bild 1) 🡪 Gewebe unter der 
Rinde verfärbt sich braun und stirbt ab 🡪 rasches Welken der Pflanzen 
Blätter 🡪 schwarz-braune Flecken an Blattspitzen, -rändern (Bild 2) oder auch (v.a. bei Rhododendron) vom Blattstiel her 
beginnend (Bild 3) 🡪 Absterben der Blätter und vorzeitiger Blattfall 
Stamm 🡪 blutende Krebse bzw. teerartige Flecken, meist im unteren Teil des Stamms. Einsinken der Rinde, bei Anschnitt 
nekrotisch (rot), verfärbtes inneres Rindengewebe sichtbar. Schwarze 'Zonenlinien' häufig innerhalb und um Ränder der 
nekrotischen Bereiche. Bei jungen Bäumen kann der Rand zwischen nekrotischem und gesundem Gewebe deutlich ausge
prägt sein. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Befallene Pflanzenteile zeigen unspezifische Verbräunungen, Welkeerscheinungen einzelner Triebe oder der ganzen 
Pflanze. Eine Unterscheidung von anderen Phytophthora-Arten ist visuell nicht möglich. Daher bei Verdacht Probenahme 
und Bestimmung der Art im Labor. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Treten auf der Produktionsfläche oder in unmittelbarer Umgebung zur Produktionsfläche Symptome von P. ramorum auf, 
so sind die betroffenen Pflanzen unverzüglich zu roden und schadlos zu entsorgen.  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz (außer Sa
men): Camellia (Kamelie), 
Castanea sativa (Edelkasta
nie), Fraxinus excelsior (Ge
meine Esche), Larix decidua 
(Europäische Lärche), Larix 
kaempferi (Japanische Lär
che), Larix × eurolepis (Hyb
ridlärche), Pseudotsuga men
ziesii (Douglasie), Quercus 
cerris (Zerreiche), Quercus 
ilex (Steineiche), Quercus 
rubra (Roteiche), Rho
dodendron, außer R. simsii 
(Zimmerazelee), Viburnum 
(Schneeball) 

✓ auf der Produktionsfläche wurden während der letzten abgeschlossenen Vegetati
onsperiode keine Symptome von P. ram. (EU-Isolate) festgestellt; ODER 

✓ Pflanzen auf der Produktionsfläche mit Symptomen von P. ram. (EU-Isolate) und alle 
Pflanzen im Umkreis von 2 m um das symptomatische Material wurden entfernt und 
vernichtet, einschließlich anhaftender Erde; UND 

✓ für alle Wirtspflanzen im Umkreis von 10 m von symptomatischen Pflanzen sowie die 
restlichen Pflanzen der betroffenen Partie gilt: innerhalb von drei Monaten nach dem 
Nachweis symptomatischer Pflanzen wurden keine Symptome eines Befalls mit P. 
ram. bei mindestens zwei Inspektionen zu geeigneten Zeitpunkten festgestellt, zu
sätzlich wurden während dieser Dreimonatsfrist keine Behandlungen zur Unterdrü
ckung der Symptome eines Befalls mit P. ram. durchgeführt. UND nach dieser Drei
monatsfrist gilt:  
- auf der Produktionsfläche wurden an diesen Pflanzen keine Symptome von P. ram. 
festgestellt (gilt auch für alle anderen Pflanzen am Erzeugungsort) ODER  
- eine repräsentative Probe dieser zu verbringenden Pflanzen wurde getestet und als 
frei von P. ram. Befunden (gilt auch für alle anderen Pflanzen am Erzeugungsort); 

Bild 3: Blatt-
symptome bei 
Rhododendron; 
© EPPO (2026) 
- Crown copy
right Fera Sci
ence Ltd 

Bild 1: Trieb
krebs bei Rho
dodendron; © 
EPPO (2026) - 
Crown copy
right Fera Sci
ence Ltd 

Bild 2: 
Blattspitzenne
krose bei Vibur
num; © EPPO 
(2026) - Crown 
copyright Fera 
Science Ltd 

https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
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Plenodomus tracheiphilus (Zitronenwelke) [UNQS – Pilze]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Plenodomus tracheiphilus (synonym: Deuterophoma tracheiphila) befällt in unterschiedlichem Ausmaß fast alle Arten von 
Zitruspflanzen, nur einige Zitrusunterlagen scheinen resistent gegen diesen Pilz zu sein. Im Mittelmeerraum handelt es sich 
um einer der wichtigsten Krankheiten auf Zitrus – sie reduziert die Fruchtausbildung und auch die Fruchtqualität. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Die Krankheit dringt über Verletzungen ein, die v.a. durch Wind, Frost und Hagel entstehen. Temperaturen von 14-20°C 
begünstigen eine Infektion, das Wachstum des Pilzes sowie die Symptomausprägung bei 20-25°C am stärksten (max. 30°C). 
Schneidet man Zitrusbäume zu-rück, bleiben befallene Äste noch über viele Wochen infektiös. 
In der Natur wird der Pilz über Wind und Regen verbreitet, möglicherweise spielen auch Vögel und Insekten als Vektoren 
eine Rolle. Außerdem erfolgt die Übertragung über Vermehrungsmaterial. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Symptome von P. tracheiphilus sind am besten im Frühjahr oder Herbst zu sehen. Bei heißen 
Temperaturen im Sommer stoppt die Entwicklung des Pilzes, Symptome sind weniger ausgeprägt. 

Symptome 
Pflanze/Blätter 🡪 erste Symptome erscheinen im Frühjahr als Blatt- und Triebchlorosen, in späterer Folge sterben Zweige 
und Äste ab (Abb.1) oder mitunter sogar die gesamte Pflanze (Abb.2). Erhabene schwarze Punkte mit grauem Areal weisen 
auf P. tracheiphilus hin. Schneidet man befallene Zweige ab, sieht man typisch rosa-orange verfärbtes Holz. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Der Pilz Glomerella cingulata kann mit P. tracheiphilus verwechselt werden. Am besten bei der Inspektion ist es auf die rosa-
orange Verfärbung des Holzes zu achten (siehe Symptome). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Sollte ein Befall mit P. tracheiphilus entdeckt werden, sind bei ersten Symptomen befallene Zweige sofort auszuschneiden 
und zu vernichten (verbrennen). Fungizide kommen kaum zum Einsatz, lediglich in Baumschulen werden diese gelegentlich 
angewandt. 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 2% DES VERMEHRUNGS
MATERIAL AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN!  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Ziergehölz: 
Citrus L., Fortunella 
Swingle, Poncirus Raf. 
und ihre Hybriden 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Samen: 
✓ die Pflanzen in Gebieten erzeugt wurden, die bekanntermaßen frei von Plenodromus 

tracheiphilus sind; ODER  
✓ die Pflanzen auf einer Produktionsfläche angezogen wurden, die während der letzten 

abgeschlossenen Vegetationsperiode bei mindestens zwei visuellen Kontrollen zu geeig
neten Zeitpunkten während dieser Periode, als frei von P. tracheiphilus befunden wurde, 
und alle in unmittelbarer Nähe befindlichen Pflanzen mit Symptomen entfernt und un
verzüglich vernichtet wurden; ODER 

✓ nicht mehr als 2 % der Pflanzen in der Partie bei mindestens zwei visuellen Kontrollen zu 
geeigneten Zeitpunkten für den Nachweis des Schädlings während der letzten Vegetati
onsperiode Symptome aufwiesen, und diese Pflanzen sowie alle in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Pflanzen mit Symptomen entfernt und unverzüglich vernichtet wurden. 

Bild 1: verfärbtes Holz durch P. tracheiphilus; © Miguel Ángel Fernández, Plant 
Health Service. Autonomous Community Region of Murcia-Spain 

Bild 2: abgestorbene Äste durch P. tracheiphilus; © 
EPPO (2022) – G. Perrotta Università di Calabria (IT). 
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Spiroplasma citri (Zitrusstauche) [UNQS – Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Spiroplasma citri ist eine Bakterienkrankheit, die hauptsächlich an Zitrusarten in Südeuropa, aber auch an anderen Kultur
arten, z.B. Kren, vorkommt. Im Mittelmeerraum sind die beiden Zikadenarten Circulifer tenellus und Neoaliturus hae
matoceps als Überträger der Bakterien bekannt (bisher in AT nicht nachgewiesen). Sie haben ein sehr breites Wirtspflan
zenspektrum, d.h. sie können das Bakterium auch auf anderen Pflanzenarten aufnehmen (z.B. Zuckerrübe). Einmal infiziert 
können diese Zikaden nach 10-20 Tagen ein Leben lang die Krankheit übertragen. Die Nachkommen sind nicht mehr in
fektiös. Diese Vektoren dürften aber nicht der einzige Übertragungsweg von S. citri sein. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Entwicklung der Krankheit gut bei sehr warmen Temperaturen (28-32°C) 🡪 Kum Symptome bei kühleren Temperaturen. 
Bei anderen Pflanzen als Zitrus sind keine wirtschaftlich nennenswerten Schäden zu erwarten 🡪 aber als Reservoir für die 
Weiterverbreitung an Zitrus zu beachten. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Am besten nachweisbar an Samen/Früchten und Blättern. Kon-trollen ganzjährig möglich (da 
immergrüne Pflanzen und oft belaubt gehandelt) 🡪 Zukauf aber oft erst ab dem Frühjahr 🡪 Im Freiland (in wärmeren 
Ländern) Kontrollen bis Oktober empfohlen. 

Symptome 
Pflanze/Blätter 🡪 gestauchter Wuchs und kleinere Blätter ("little leaf disease") (Bild 1) 🡪 teils extrem aufrecht angeord
nete und/ oder chlorotisch gefleckte Blätter. Bei sehr warmen Temperaturen sind die Blätter deformiert, löffelförmig ver
formt und die Spitze stumpf oder sogar herzförmig eingebuchtet (ein deutlicher Hinweis auf S. citri). 🡪 "Hexenbesen" 
möglich. 
Früchte 🡪 Bei Zitrus fällt die Fruchtausbildung geringer aus 🡪 die ausgebildeten Früchte sind außerdem kleiner, asym
metrisch und ungleich ausgefärbt (gelb-grün) (Bild 2). 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Neben den beschriebenen Symptomen sollte man aufmerksam bei Funden von Zikaden sein. Circulifer tenellus und Neoa
liturus haematoceps haben etwa eine Größe von 2,5-4 mm und sind strohgelb bis braun gefärbt mit dunkler Zeichnung. 
Die beiden Zikadenarten schauen sehr ähnlich aus und sind nur durch eine Laboruntersuchung unterscheidbar. S. citri ist 
auch saatgutübertragbar! Abgesehen vom Zukauf infizierter Pflanzen ist eine Weiterverbreitung nur dann wahrscheinlich, 
wenn die beiden Zikadenarten vorhanden sind. 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Befallene Zitrusbäume sollten aussortiert werden – weniger wegen der Gefahr der Krankheits-übertragung als, dass sie 
nach dem Befall ohnehin nicht mehr zufriedenstellend Früchte tragen werden. Eine Behandlung mit Insektiziden gegen den 
Vektor ist nicht zielführend, da die Über-tragung von S. citri auf das Pflanzmaterial sehr rasch erfolgt und zu diesem Zeit
punkt vermutlich bereits erfolgt ist. 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN >2% DES ZIERPFLANZ-GU
TES AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT 
WERDEN!   

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Ziergehölz: 
Citrus L., For
tunella Swingle, 
Poncirus Raf. 
und ihre Hybri
den 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Samen: 
✓ die Pflanzen von Mutterpflanzen stammen, die visuell kontrolliert und als frei von Spiroplasma 

citri befunden wurden, UND 
o die Pflanzen in Gebieten erzeugt wurden, die bekanntermaßen frei von S. citri sind; 

ODER  
o die Produktionsfläche während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode 

durch visuelle Kontrollen als frei von S. citri befunden wurden; ODER 
o nicht mehr als 2 % der Pflanzen bei einer visuellen Kontrolle zum geeigneten Zeit

punkt für den Nachweis des Schädlings während der letzten Vegetationsperiode 
Symptome aufwiesen, und alle befallenen Pflanzen entfernt und unverzüglich ver
nichtet wurden. 

Bild 1: links gestauchter, mit S. citri 
befallener Orangenbaum, rechts 
gesunder Baum; © EPPO (2021) – 
J.M. Bové, INRA Bordeaux (FR). 

Bild 2: obere Reihe Zitrus-Samen ge
sunder Früchte, untere Reihe Samen 
von S. citri befallenen Früchten; © 
J.M. Bové, INRA Bordeaux (FR). 
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Citrus tristeza virus (EU-isolate, CTV) – (Tristeza Krankheit) [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Das Citrus tristeza virus (CTV) ist schon seit vielen Jahren in Südeuropa bekannt, wo tendenziell Stämme mit milderem 
Verlauf vorkommen (seltener gibt es jedoch auch Isolate mit schweren Verläufen). Prinzipiell hat es das Potenzial, sich 
überall auszubreiten, wo Pflanzen der Gattung Citrus, Fortunella oder Poncirus vorhanden sind. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
In Europa sind die wichtigsten Wirtspflanzen für das CTV Orangen, Mandarinen, Zitrone, Grapefruit und – was die Unterla
gen von diesen Pflanzen betrifft – Bitterorange. Die Kombination Unterlage mit Edelreis spielt oft eine Rolle betreffend die 
Krankheitsanfälligkeit. Wichtig ist dabei, nicht ausschließlich auf Bäumchen für eine Fruchtproduktion zu achten, sondern – 
v.a. in Ländern ohne (nennenswerten) Zitrusanbau wie AT – auf Zitruspflanzen, die für Zierzwecke verwendet werden. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Im Prinzip lassen sich Infektionen mit CTV sich im Labor das ganze Jahr über nachweisen, am 
besten funktioniert der Nachweis aber im Frühjahr, Symptome sind im Sommer am besten zu sehen.  

Symptome 
Pflanze/Früchte 🡪 gestauchter Wuchs, Kleinfrüchtigkeit (Bild 3), Chlorose, Welke, vorzeitiger Blattfall bis hin zum Abster
ben innerhalb weniger Monate (Bild 1), insbesondere bei Bitterorange als Unterlage. Im Holz bilden sich kleine Dellen 
(„stem pitting“) (Bild 2), die mit Gummisaft gefüllt sind. In der Folge schält sich die Rinde ab. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
CTV wird durch Blattläuse übertragen (insbes. Durch Arten der Gattung Aphis), die an Zitrus-pflanzen saugen. Des Weiteren 
wird das Virus häufig durch Veredelungen im Zuge der Pflanzenvermehrung übertragen, nicht jedoch über Saatgut. 
Stämme mit mildem Verlauf bleiben an Zitruspflanzen u.U. lange unentdeckt. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Verdächtige Symptome sollten in jedem Fall im Labor abgeklärt werden. 
! WIRD IN EINER PARTIE DIESER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF FÜR DIESE PFLANZEN KEIN PFLANZENPASS 
AUSGESTELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Ziergehölz: 
Citrus, For
tunella, Poncirus 
und ihre Hybri
den 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Samen 
✓ die Pflanzen von Mutterpflanzen stammen, die in den letzten drei Jahren getestet und als frei 

von Citrus tristeza virus befunden worden sind; UND  
o die Pflanzen in Gebieten erzeugt wurden, die bekanntermaßen frei von CTV sind; 

ODER 
o die Pflanzen auf einer Produktionsfläche angezogen wurden, die während der letz

ten abgeschlossenen Vegetationsperiode durch Untersuchung einer repräsentativen 
Probe der Pflanzen zum geeigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schädlings als 
frei von CTV befunden wurde; ODER 

o die Pflanzen auf einer Produktionsfläche unter physischem Schutz gegen Vektoren 
angezogen und durch stichprobenartige Tests der Pflanzen zu dem am besten ge
eigneten Zeitpunkt für den Nachweis des Schädlings während der letzten abge
schlossenen Vegetationsperiode als frei von CTV befunden wurde; ODER 

o bei einem positiven Testergebnis hinsichtlich des Auftretens von CTV in einer Partie 
alle Pflanzen einzeln untersucht wurden und nicht mehr als 2% dieser Pflanzen posi
tiv getestet, und die, als befallen befundenen Pflanzen entfernt und unverzüglich 
vernichtet wurden. 

Bild 1: Absterben 
eines Süßorangen-
Baumes verursacht 
durch CTV-Infek
tion (gepfropft auf 
Bitterorange); © 
EPPO (2022) - L. 
Navarro IVIA, Va
lencia (ES). 

Bild 2: Dellen-bil
dung (“stem pit
ting“) am Stamm 
eines Grapefruit-
Baumes, verur
sacht durch CTV; 
© EPPO (2022) - 
L. Navarro IVIA, 
Valencia (ES). 

Bild 3: Links: Grape
fruit einer gesun
den Pflanze; 
Rechts: Grapefruit 
einer infizierten 
Pflanze © L. Na
varro IVIA, Valencia 
(ES). 
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Citrus exocortis viroid (CEVd) [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
Das Citrus exocortis viroid (CEVd) tritt in allen Zitrusfruchtgebieten der Welt auf (wurde auch schon in AT gemeldet) und 
verursacht dort Wachstumsstörungen sowie Ertragseinbußen, es tritt aber auch an Tomatenpflanzen auf. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
CEVd ist sehr hitzebeständig und unempfindlich gegenüber Trockenheit, damit kann es lange Zeit überdauern und infektiös 
bleiben. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Ganzjährig möglich.  

Symptome 
Pflanze 🡪 eher unspezifisch, zu sehen sind Symptome nur wenn das Edelreis einer Zitrus-pflanze auf einer anfälligen 
Unterlage (z.B. Bitterorange) veredelt wurde. Am meisten fällt eine Infektion mit CEVd durch eine Welke auf 🡪 daneben 
zeigen befallene Zitruspflanzen auch verringertes Wachstum sowie ein Ablösen und Risse der Rinde (Bild1). 
Blätter 🡪 Blätter zeigen Blattchlorosen, Welke und können rissig erscheinen sowie verbräunen. 
Früchte 🡪 An Früchten sind keine Symptome zu sehen, aber das Viroid verursacht deutlich geringere Erträge. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Bei CEVd ist keine Übertragung durch saugende Insekten bekannt, ebenso wurde keine Über-tragung durch Saatgut nach
gewiesen. Das Wichtigste ist, darauf zu achten, gesunde Pflanzen zuzukaufen und deren Gesundheitszustand gut zu be
obachten. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Verdächtige Symptome sollten in jedem Fall im Labor abgeklärt werden und infizierte Pflanzen so vernichtet, dass eine 
Übertragung von CEVd auf andere Pflanzen nicht möglich ist. 
! WIRD IN EINER PARTIE DIESER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF FÜR DIESE PFLANZEN KEIN PFLANZENPASS 
AUSGESTELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Ziergehölz: 
Citrus L. 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Samen: 
✓ die Pflanzen von Mutterpflanzen stammen, die visuell kontrolliert und als frei von 

Citrus exocortis viroid befunden wurden; UND  
✓ die Pflanzen auf einer Produktionsfläche angezogen worden sind, die während 

der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode, anhand visueller Kontrollen, als 
frei von dem Schädling befunden wurde. 

Bild 1: rissige 
Rinde verursacht 
durch Citrus 
exocortis viroid; 
© EPPO (2022) – 
Antonio Olmos. 
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Dothistroma pini, Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola (Nadelbräune der Kiefer) [UNQS 
– Pilze]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Die Dothistroma-Nadelbräume werden durch zwei nah verwandte Pilzgruppen, D. septosporum und D. pini hervorgerufen. 
Die häufiger vorkommende Art D. septosporum wurde in den 1960er Jahren in Zentralafrika nachgewiesen und hat sich 
mittlerweile über Neuseeland, Chile und Australien in allen Kontinenten verbreitet. D. pini wurde bisher nur in Teilen der 
USA und Europa nachgewiesen (auch in AT). L. acicola stammt ursprünglich ebenfalls aus Nordamerika bzw. der Karibik 
und ist von dort aus weltweit – mit Ausnahme von Australien – verschleppt worden. Alle drei Pilzarten machen sehr ähnlich 
Symptome (siehe unten) und können miteinander verwechselt werden. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit und auch den gleichen 
Bestimmungen bzw. der gemeinsam geregelten Wirtspflanzengattung Pinus sp. werden sie hier gemeinsam vorgestellt 
(Dothistroma kann an anderen Wirtspflanzen vorkommen, macht aber nur an Kiefern-Arten ernsten Schaden). 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Die Verbreitung des Pilzes erfolgt in der Nähe durch Wind, Regentropfen und feuchte Luft, über weite Distanzen hingegen 
durch Pflanzmaterial oder Samen. Temperaturen zwischen 12°C und 20°C (Diothistroma) bzw. 21°C bis 30°C (Lecanosticta) 
begünstigen eine Infektion.  
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Sporenlager entstehen zwischen Juni und September. Erste Symptome erscheinen bei jungen 
Nadeln nach 1-2 Monate, bei älteren 4-7 Monate (Lecanosticta). 

Symptome 
Baum/Stamm 🡪 erste Zeichen sind hellgrüne bis gelbgrüne Flecken/ Querbänder, später braun oder im Falle von 
Dothistroma auch ziegelrot ("Rote Bänder-Krankheit") überwiegend mit grün bleibender Basis (Abb.1 und Abb.2); in der 
Folge (etwa 1-3 Jahre nach dem Befall) Entnadelung (mit Ausnahme der jüngsten Nadeln), schwaches Wachstum bis hin 
zum Absterben. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Dothistroma-Nadelbräune kommt häufiger an jungen Bäumen vor. Die Symptome variieren stark. Verwechslungsgefahr 
besteht mit etlichen anderen Pilzkrankheiten (z.B. Diplodia-Triebsterben Diplodia sapinea, bei dieser sind aber die jüngsten 
Triebe von einer Verbräunung betroffen, oder die Schwedische Kiefernschütte Lophodermella sulcigena, Insekten (z.B. Schä
den durch den Föhrennadelscheidenrüssler Brachonyx pineti), Milben bzw. abiotischen Faktoren. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Befallene Bäume/ Sträucher müssen bei trockenem Wetter gefällt und das Material direkt ohne Zwischenlagerung ver
brannt werden. Am günstigsten ist dies zwischen Mai und Juni, da zu dieser Zeit mit den geringsten Mengen an Sporen zu 
rechnen ist. Eine Bekämpfung mit Fungiziden wirkt nur begrenzt. Weiterführende Informationen s. Bundesforschungszent
rum für Wald sowie Bundesamt für Wald. 
! WIRD IN EINER PARTIE EINER DIESER PILZE NACHGEWIESEN, DARF FÜR DIESE PFLANZEN KEIN PFLANZENPASS 
AUSGESTELLT UND DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)! 

  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Ziergehölz: 
Kiefer, Föhre 
(Pinus L.) 

Zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen, außer Samen: 
✓ die Pflanzen aus Gebieten stammen, die bekanntermaßen frei von Dothistroma pini, 

Dothistroma septosporum und Lecanosticta acicola sind; ODER  
✓ auf der Produktionsfläche oder in ihrer unmittelbaren Nähe seit Beginn der letzten abge

schlossenen Vegetationsperiode keine Symptome der Nadelbräune, verursacht durch D. pini, 
D. septosporum oder L. acicola festgestellt worden sind; ODER  

✓ geeignete Behandlungen gegen Nadelbräune, D. pini, D. septosporum oder L. acicola, durch
geführt worden sind, und die Pflanzen vor der Verbringung kontrolliert und als frei von 
Symptomen der Nadelbräune befunden wurden. 

Bild 1: Pinus mugo infiziert 
durch D. septosporum, Symp
tome typischerweise an älte
ren Nadeln sichtbar, jüngste 
Nadeln bleiben grün; © EPPO 
(2022). 

Bild 2: Pinus mugo infiziert 
durch L. acicola, die Nadelba
sis bleibt überwiegend grün; 
© EPPO (2021). 

https://www.bfw.gv.at/
https://www.bfw.gv.at/
https://www.bundesamt-wald.at/
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Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Bakterienbrand der Kiwi) [UNQS – Bakterien] 

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung  
Der Kiwikrebs wird von der Bakterien-Art Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) ausgelöst und ist eine bedeutende 
Krankheit weltweit in Kiwi-Anbauregionen. Das Bakterium befällt Kiwi (Actinidia chinensis und A. deliciosa) und Minikiwi (A. 
arguta und A.  kolomikta). Die gelbfleischigen Kiwis, wie die Goldkiwi, sind etwas anfälliger als die häufiger vorkommende 
grünfleischige Art. Am wenigsten anfällig sind aber die Minikiwi-Arten. Der Erreger stammt, wie auch die Kiwipflanze selbst, 
aus Asien und wurde erstmals 1989 in Japan isoliert und beschrieben. Das Bakterium ist in Japan, Korea und China verbrei
tet, sein genauer Ursprung ist aber unklar. PSA wurde in Europa erstmals 1992 in Italien identifiziert, wo es aber keine 
großen Schäden verursachte. Erst 2007 erfolgte ein schwerer Ausbruch mit bedeutenden ökonomischen Folgen. Dies ist 
auf einen aggressiveren Bakterienstamm zurückzuführen, der neu nach Italien eingeschleppt wurde. In den folgenden Jah
ren wurde der Krankheitserreger auch in anderen EU-Mitgliedstaaten festgestellt. In AT gibt es keine Ausbrüche von PSA. 
Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche: 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der Vegetationsperiode. Symptome sind am besten im Herbst und Frühjahr sichtbar. 
Besonders auf Blattsymptome und Canker achten (s.u.). In Baumschulen und Gartencentern Kontrolle ganzjährig an ver
kaufsfertiger Handelsware möglich. 
Symptome des Bakterienbrands in Vermehrungsquartieren  
Blätter 🡪 chlorotische Aufhellungen, Nekrosen im Zentrum (Bild 1) und Absterben der Blätter durch Welke (Bild 2) 
Blüten 🡪 Verbräunungen der Knospen und Blütenblätter bis zum Absterben der Blütenknospen (Bild 3) 
Triebe und Stamm 🡪 eintretende Welke bis zum Blattfall und letztendlich Triebsterben; Rindenkrebs (Canker) mit rötlich 
bis braunen austretenden Bakterienexsudat (Bild 4) 
Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Eine Verwechslungsmöglichkeit besteht mit Frostschäden, wo u.a. auch braune Blattflecken mit einem gelben Hof bis hin 
zum Absterben der Triebe auftreten können. Auch Pilzkrankheiten können Blattflecken oder ein Absterben der Rinde ver
ursachen, jedoch zeigt sich bei einem Kiwikrebs-Befall der rötlich-braune Bakterienschleimfluss aus Rissen der Rinde. 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
Die spezifischen Pflanzenpassanforderungen und die Vorgehensweise beim Auftreten von Symptomen sind in diesem Da
tenblatt oben angeführt (Beprobung und Testung). 
! WIRD IN DIESER PROBE DER ERREGER NACHGEWIESEN ODER WENN SYMPTOME AN > 1% DES VERMEHRUNGS
MATERIALS AUFTRETEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT WERDEN. 

  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Ziergehölz: 
Actinidia (Kiwi) 
 

✓ die Pflanzen wurden in Gebieten erzeugt, die als frei von Pseudomonas syringae pv. actinidiae 
(PSA) befunden wurden; ODER 

✓ während der letzten abgeschlossenen Vegetationsperiode wurden auf Pflanzen auf der Produkti
onsfläche keine Symptome von PSA festgestellt; ODER 

✓ Symptome von PSA wurden auf nicht mehr als 1 % der Pflanzen auf der Produktionsfläche festge
stellt, und diese Pflanzen und alle in unmittelbarer Nähe gefundenen Pflanzen mit Symptomen 
wurden entfernt und unverzüglich vernichtet, UND 

- ein repräsentativer Anteil der übrigen symptomfreien Pflanzen wurde beprobt und auf PSA 
getestet und als frei von dem Schädling befunden; UND 

- die Pflanzen wurden vor dem Inverkehrbringen stichprobenweise auf PSA getestet und als 
frei von dem Schädling befunden. 

! Bei Symptomen an mehr als 1% der Partie darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden! 

Bild 4: Infizierter Trieb mit Exsudat; © EPPO - 
(2026) - Riccardo Bugiani (NPPO Emilia-Ro
magna Region, IT)    

Bild 1 und 2: Blattsymptome von PSA; Bild 3: abgestorbene Blütenknospen © EPPO (2026) 
- Carlos Coutinho, Entre Douro e Minho Plant Health Warning Station (Portugal) 
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4 Gemüsepflanzgut 

4.1 Gemüsepflanzgut 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeit
punkten kontrolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sowie von Schädlingen sind, die durch 
Durchführungsbeschlüsse geregelt werden. Insbesondere beim Import aus Drittstaaten oder bei Zukauf von 
Pflanzen aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung von QS. Die relevanten QS bei 
geregelten Gemüsepflanzgut sind u.a. Anthonomus eugenii (Paprikarüssler), Spodoptera frugiperda (Heerwurm), 
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Welke an der Bohne) und Thrips palmi (Melonenthrips). 

Nähere Informationen zu diesen Schädlingen und zu anderen relevanten QS finden Sie in der Richtlinie Land
wirtschaft (veröffentlicht in den Amtlichen Nachrichten des BAES). 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche 

Über die Freiheit des Pflanzguts von den oben genannten Schädlingen hinaus wird mit Ausstellung des Pflan
zenpass bestätigt, dass für Gemüsepflanzgut die nachstehenden Detailbestimmungen eingehalten wurden. 
Diese betreffen insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines beobachteten Auftretens der Krankheiten. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird über die oben beschriebenen Anforderungen hinaus bestätigt, 
dass die nach-stehenden Krankheiten und Schädlinge (UNQS) an Pflanzgut von Ziergehölzen nicht auftreten. 
Bestehen Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseins einer dieser UNQS werden Proben gezogen und zur La-
boruntersuchung eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes 
Pflanzmaterial darf KEIN Pflanzenpass ausgestellt werden und es darf NICHT in Verkehr gebracht werden. 

Folgendes Gemüsepflanzgut benötigt für die Verbringung und die Vermarktung (Handel) einen Pflanzenpass. 
Die Pflanzenpassbestimmungen in Bezug auf die geregelten Nicht-Quarantäneschädlinge sowie weitere Infor
mationen sind in den jeweiligen Datenblättern pro passpflichtiger Kulturartengruppe angeführt: 

Tomate (Solanum lycopersicum) 

🡺 Bakterien 
o Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 

🡺 Viren, Viroide 
o Tomato yellow leaf curl virus 

Tomate (Solanum lycopersicum) und Paprika (Capsicum annuum) 

🡺 Bakterien 
o Xanthomonas euvesicatoriam, Xanthomonas gardneri, Xanthomonas perforans und Xanthomo

nas vesicatoria  
🡺 Viren, Viroide 

o Potato spindle tuber viroid 
o Tomato Brown Rugose Fruit Virus 

 

https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/prioritaere-uqs/anthonomus-eugenii
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/prioritaere-uqs/spodoptera-frugiperda
https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/gewoehnliche-uqs/curtobacterium-flaccumfaciens-pv-flaccumfaciens
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/melonenthrips
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
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Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) – (Bakterienwelke der Tomate) [UNQS – 
Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis (Cmm) ist eine in der EU weit verbreitet Bakterienkrankheit. Die Hauptwirts
pflanze ist Tomate, es können auch Paprika und Melanzani befallen werden und andere Nachtschattengewächse als Infek
tionsquellen des Erregers dienen. Durch den Handel mit Saatgut wurde die weltweite Verbreitung der Krankheit begünstigt, 
daher stellt auch infiziertes Saatgut den wichtigsten Einschleppungspfad dar. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestandes auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Ver-wendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. In einem Bestand wird die Krankheit hauptsächlich durch Wassertropfen (Regenfälle, 
Über-Kopf-Bewässerung) und Kultur-arbeiten (Ausgeizen, Aufbinden, Pflanzenschutzbehandlungen, Erntemaßnahmen) 
verbreitet. Daher ist bei Kontrollen sowie bei allen Kulturmaßnahmen auf strenge Hygienemaßnahmen zu achten. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der gesamten Vegetationsperiode. Die Krankheit breitet sich besonders bei warmen 
Temperaturen (26-28°C) rasch aus. Die Tomatenpflanzen sind während ihrer gesamten Wuchsphase hoch anfällig gegen
über dieser Krankheit. Meist sind Jung-pflanzen jedoch etwas anfälliger als ältere Pflanzen. Ist eine Kontrolle während der 
Vegetationsperiode im Feldbestand oder im Glashaus nicht möglich, kann auch eine Testung auf Cmm erfolgen. 

Symptome 
Blätter 🡪 Symptome von Cmm machen sich zunächst auf einzelnen Fiederblättchen bemerk-bar, welche Welkeerschei
nungen aufweisen und sich einseitig aufrollen. Typisch für die Bakte-rien-welke ist, dass diese Symptome oft nur an einer 
Blatthälfte auftreten: eine Hälfte bleibt gesund, die andere Blatthälfte ist welk oder abgestorben, die Blätter fallen aber nicht 
ab (Bild 1).  
Stängel 🡪 an Stängeln und Trieben bilden sich helle Längsstreifen, die später braun werden, aufreißen und dadurch Ge
webewucherungen möglich sind (Bild 2). 
Früchte 🡪 es entstehen kleine verkorkte Flecken mit braunem Zentrum, die später in das Fruchtgewebe einsinken, soge
nannte "Vogelaugen" (Bild 3). 
Weitere Symptombilder abrufbar unter: https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/photos 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Wachsen Pflanzen aus infiziertem Saatgut heran, folgt bis zum Ausbruch der Krankheit eine längere Latenzzeit. Symptome 
sind in der Regel in der Tomatenkultur erst zur Zeit der ersten Fruchtbildung zu sehen. Die Symptome von Cmm können 
mit anderen Welke-Krankheiten verwechselt werden (z.B. Xanthomonas- oder Pseudomonas-Arten). 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DAS BAKTERIUM NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)! 

  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsepflanzgut:  
Tomate (Solanum lyco
persicum) 
s.a. Anforderungen Ge
müsesaatgut 

Die Pflanzen wurden aus Samen gezogen, die durch geeignete Hygienemaßnahmen befalls
frei gehalten wurden und folgende Anforderungen erfüllen: 

✓ Das Saatgut wurde durch eine geeignete Säureextraktionsmethode oder gleichwer
tige Methode gewonnen; UND 

o Das Saatgut stammt aus einem Gebiet frei von Cmm; ODER 
o es wurden während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflanzen 

bei visuellen Kontrollen zu einem, für den Nachweis des Schädlings, geeig
neten Zeitpunkt keine Symptome einer durch Cmm verursachten Krankheit 
festgestellt; ODER 

o es wurde mit einer geeigneten Methode, anhand einer repräsentativen 
Probe, amtlich getestet und frei vom Schädling befunden. 

Bild 1: Blattwelke bei 
Tomate; © EPPO 
(2021) - Dr. Andrea 
Minuto, CERSAA, Al
benga (IT). 

Bild 2: Symptome an 
Stängel; © EPPO 
(2021) - J. van 
Vaerenbergh, ILVO -
DCP, Merelbeke (BE). 

Bild 3: Symptome 
an Tomaten-Früch
ten; © EPPO (2021) 
-   Heinz USA (US).           

https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/photos
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Xanthomonas euvesicatoria (Xe), X. gardneri (Xg), X. perforans (Xp), X. versicatoria (Xv) - (Bakte
rielle Fleckenkrankheit, Bakterienfruchtfleckenkrankheit) [UNQS – Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Die Erreger der Bakteriellen Fleckenkrankheit werden derzeit in 4 gültig beschriebene Xanthomonas-Arten eingeteilt. Die 
Krankheit kommt in Anbaugebieten in wärmeren Teilen der Welt vor und ist auch in der EU bereits verbreitet. Die Haupt
wirtspflanzen sind Tomate und Paprika, aber auch andere Nachtschattengewächse können als Infektionsquellen dienen. 
Eine Verbringung (Handel) von infiziertem Saatgut stellt den wichtigsten Einschleppungs- und Ausbreitungspfad von Xe, 
Xg, Xp und Xv dar, da die Bakterien sehr lange auf den Samen überdauern können (lagern sich durch infiziertes Fruchtfleisch 
auf der Samenoberfläche ab). 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. Im Pflanzenbestand werden die Bakterien hauptsächlich durch Wassertropfen (Regen, 
Beregnungsanlagen) und über Kulturmaßnahmen, besonders bei Jungpflanzen, verbreitet. Da eine Übertragung auch durch 
kontaminiertes Werkzeug oder durch befallene Pflanzenreste erfolgen kann, ist es wichtig, dass Hygienemaßnahmen ein
gehalten werden. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der gesamten Vegetationsperiode. Jungpflanzen sind oft symptomlos. Der Befall 
wird durch starke Regenfälle, hohe Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen bis 30°C begünstigt. In Glashäusern breitet 
sich die Krankheit bei optimalen Bedingungen ebenfalls rasch aus. 

Symptome 
Blätter 🡪 zunächst dunkelgrüne, wässrige Punkte an der Blattunterseite, später auch auf der Oberseite sichtbar, aus denen 
sich größere eingesunkene Flecken bilden (Bild 2). Diese werden später braun, nekrotisch und fließen zum Teil zu länglichen 
Läsionen zusammen (Bild 3).  
Stängel 🡪 hellbraune, längliche Läsionen, meist erhaben (krebsartige Risse). 
Früchte 🡪 braune, korkige Flecken, anfangs von einem gelben Hof umgeben (Bild 2). Paprika-Früchte zeigen generell 
seltener diese Symptome, können aber bei frühem Befall abfallen.  

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Es zeigen sich Sortenunterschiede in der Anfälligkeit gegenüber Xanthomonas-Infektionen. 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD BEI EINER PARTIE EINES DER BAKTERIEN NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND 
DAS PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)! 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/bakterienfrucht
fleckenkrankheit-der-tomaten 

  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsepflanzgut: 
Tomate (Solanum lyco
persicum) und Paprika 
(Capsicum annuum) 
s.a Anforderungen Zier
pflanzen 
s.a. Anforderungen Ge
müsesaatgut 

Die Jungpflanzen wurden unter angemessenen Hygienebedingungen gehalten, um den Befall 
zu verhüten und aus Samen gezogen, die folgende Anforderungen erfüllen: 

✓ Das Saatgut stammt aus einem Gebiet frei von Xe, Xg, Xp und Xv; ODER 
✓ es wurden während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflanzen bei visu

ellen Kontrollen zu einem, für den Nachweis des Schädlings, geeigneten Zeitpunkt 
keine Symptome einer durch Xe, Xg, Xp und Xv verursachten Krankheit festgestellt; 
ODER 

✓ es wurde mit einer geeigneten Methode, anhand einer repräsentativen Probe, amt
lich getestet und frei vom Schädling befunden. 

✓ Für das Saatgut von Tomate gilt zusätzlich, dass es durch eine geeignete Säureex
traktionsmethode oder gleichwertige Methode gewonnen wurde. 

Bild 1: Punkte 
auf Blattun
terseite; © 
EPPO (2022) 
 

Bild 2: Braune 
Flecken an 
Paprikafrucht; 
© EPPO 
(2021) - 
Volcani Cen
ter, Bet Dagan 
(IL) 

Bild 3: Läsionen an 
Blättern;© Dr. Par
thasarathy Seetha
pathy, Tamil Nadu 
Agricultural Univer
sity, Bugwood.org 

https://www.bugwood.org/index.cfm
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/bakterienfruchtfleckenkrankheit-der-tomaten
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/bakterienfruchtfleckenkrankheit-der-tomaten
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Potato spindle tuber viroid (PSTVd) – (Spindelknollenkrankheit) [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
PSTVd gehört zu den pflanzenpathogenen Pospiviroiden und wurde zum ersten Mal in den USA beschrieben, der Erreger 
ist mittlerweile aber bereits weltweit verbreitet. Die Hauptwirtspflanze ist Kartoffel (Solanum tuberosum), von deren Symp
tomausprägung an Knollen auch der deutsche Name der Krankheit abgeleitet wurde. Andere wichtige Wirtspflanzen von 
PSTVd bei Gemüsekulturen sind Tomate und Paprika, sowie auch Obst- und Zierpflanzen. Das Viroid breitet sich in der 
Pflanze systematisch über das Phloem aus. Infiziertes Pflanz- und Saatgut stellt den wichtigen Verbreitungsweg dar, daher 
ist PSTVd bei der Inverkehrbringung von Pflanz- und Saatgut bei geregelten Gemüsearten (Tomate und Paprika) und Zier
pflanzen (nur Paprika) innerhalb der EU geregelt. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestandes auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. PSTVd kann u.a. durch vegetative Vermehrung und eine Übertragung über Kontakt (von 
infizierten auf gesunde Pflanzen) verbreitet werden. Daher ist bei den Kontrollen sowie bei allen Kulturmaßnahmen auf die 
Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen zu achten. Eine Übertragung in einem Bestand kann zusätzlich durch Insekten 
(Blattläuse) erfolgen. Ein Blattlausbefall könnte in einem Bestand auf eine mögliche weitere Infektion mit PSTVd hinweisen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Regelmäßige Kontrollen während der gesamten Vegetationsperiode. Die Symptomausprä
gung von PSTVd hängt vom Viroidstamm selbst, der Virusmenge, der Wirtspflanze und -sorte sowie von Umweltbedingun
gen ab. Vor allem bei milden Stämmen von PSTVd können Infektionen auch symptomlos verlaufen. Bei höheren Tempera
turen vermehrt sich das Viroid schneller und dies führt folglich zu schwereren Symptomen. 

Symptome 
Blätter 🡪 an Tomate kommt es zur Ausbildung kleinerer Blätter und zur Vergilbung dieser (Bild 1). Zusätzlich sind Blatt
verdrehungen und –Kräuselungen besonders im oberen Bereich zu beobachten (Bild 2). Es kann auch zu einer charakteris
tischen Verzwergung der Pflanze und zum Absterben der Pflanze kommen (Bild 3). Bei Paprika zeigen sich in der Regel 
keine oder nur milde Symptome. Es können Verformungen der Blattränder beobachtet werden. 
Früchte 🡪 bei schweren Verläufen können Früchte kleiner, unregelmäßig gefärbt und missgebildet sein oder es werden 
gar keine Blüten- und Fruchtansätze gebildet. 
Knollen 🡪 können verkleinert und missgebildet sein (Bild 4) 
Weitere Symptombilder abrufbar unter: https://gd.eppo.int/taxon/PSTVD0/photos 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Warme und trockene Bedingungen begünstigen eine Infektion mit PSTVd und direkte Schäden in einem Pflanzenbestand. 
Da auch andere Pospiviroide ähnliche Symptome wie PSTVd hervorrufen, kann die Krankheit an Tomate und Paprika mit 
Infektionen anderer Pospiviroide verwechselt werden (z.B. Tomato chlorotic dwarf viroid und Tomato apical stunt viroid). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsepflanzgut: 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
und Paprika (Capsicum annuum) 
s.a Anforderungen Zierpflanzen 
s.a. Anforderungen Gemüsesaatgut 

✓ An den Pflanzen am Ort der Erzeugung wurden während ihrer abge
schlossenen Vegetationsperiode keine Symptome einer durch Potato 
Spindle Tuber Viroid verursachten Krankheit festgestellt; ODER 

✓ die Pflanzen wurden anhand einer repräsentativen Probe mit geeigneten 
Methoden amtlich auf Potato spindle tuber viroid getestet und dabei als 
frei von diesem Schädling befunden. 

Bild 1: Vergilbung an Blättern; © 
Alison E. Mackie et al., The Ameri
can Phytopathological Society. 

Bild 2: © Alison E. Mackie 
et al., American Phyto
pathological Society 

Bild 3: Absterben der Pflanze; © 
EPPO (2021) - Central Science Labor
atory, York (GB) - British Crown. 

Bild 4: Links: verkleinerte Knollen; 
Rechts: gesunde Knollen. © EPPO 
2026 https://gd.eppo.int/ 

https://gd.eppo.int/taxon/PSTVD0/photos
https://gd.eppo.int/
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Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) - Begomovirus coheni [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
TYLCV gehört zu den pflanzenpathogenen Begomovieren und wurde zum ersten Mal im Nahen Osten beschrieben. Inwi
schen tritt der Virus weltweit auf und verursacht insbesondere in Tomatenproduktionen in tropisch und subtropischen 
Regionen großen Schaden. In Europa ist speziell der Mediterrane Raum betroffen. Verbreitet wird TYLCV durch den Vektor 
Bemisia tabaci (Tabakmottenschildlaus). Das Virus hat eine Latenzperiode von 8-24 Stunden innerhalb des Insekts, bis es 
effektiv übertragen werden kann und überdauert im Vektor bis zu dessen Tod. Von TYLCV sind inzwischen mehrere Stämme 
bekannt wobei der Israel strain (TYLCV-IL) und der Mild strain (TYLCV-Mld) am weitesten verbreitet sind. 
In der befallenen Pflanze befindet sich das Virus im Phloem (Leitbündel), wo es strukturelle Veränderungen bewirkt. Neben 
der Tomate tritt der Virus u.a. in Paprika, Gartenbohne und Tabak auf.  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Der Bestand ist regelmäßig auf Symptome von TYLCV zu kontrollieren, sowie auf das Vorhandensein des Vektors Bemisia 
tabaci (Tabakmottenschildlaus) ist zu achten. Da der Virus im Leitsystem der Pflanze vorhanden ist, sollte bei der Kontrolle 
und bei allen Kulturmaßnahmen auf die Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen geachtet werden.  
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Regelmäßige Kontrolle des Bestandes nach dem Auspflanzen auf etwaige Symptome und das 
Vorhandensein des Vektors Bemisia tabaci (Tabakmottenschildlaus) ist zu achten. 

Symptome bei Tomate 
Haupt- und Nebenachse 🡪 infizierte Jungpflanzen haben einen kleineren Wuchs und aufrechte Seitentriebe (Bild 1). 
Blätter 🡪 infizierte Jungpflanzen haben kleinere, deformierte Blätter, die zur Blattunterseite hin gekrümmt sind (Epinastie) 
(Bild 2). Tritt die Infektion erst später auf, so sind die Blätter oft chlorotisch, deformiert und zur Blattoberseite hin gekrümmt 
(Hyponastie), sowie zwischen den Blattadern gekräuselt (Bild 3). Bei Paprikablättern kann weiters Mosaikbildung und Ver
gilbung auftreten.  
Früchte 🡪 Pflanzen, die in einem jungen Entwicklungsstadium infiziert wurden, bilden keine vermarktbaren Früchte aus. 
Pflanzen, die in einem späteren Stadium infiziert wurden, bilden nach der Infektion keine weiteren Früchte aus.   
Blüten 🡪 zeigen keine sichtbaren Symptome, jedoch tritt häufig Blütenabwurf auf. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Das Virus ist anhand der Symptomatik allein nicht eindeutig bestimmbar, insbesondere da sich die Symptome zwischen 
den Kulturen anders ausprägen können. Eine molekularbiologische Untersuchung ist für die eindeutige Bestimmung not
wendig. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsepflanzgut: 
Tomate (Solanum lycopersicum) 

✓ An den Pflanzen wurden keine Symptome von Tomato yellow leaf curl virus 
festgestellt; ODER 

✓ am Ort der Erzeugung wurden keine Symptome von Tomato yellow leaf curl 
disease festgestellt. 

Bild 1: Infizierte Tomaten-Jung
pflanze; © EPPO (2026) - Dr Andrea 
Minuto, Centro di Saggio, CERSAA, 
Albenga (IT). 

Bild 2: Links: Blattsymptome auf Infizierter Tomaten
pflanze; Rechts: gesundes Blatt (Tomate); © EPPO (2026) -
Central Science Laboratory, York (GB) - British Crown. 

Bild 3: Infizierte Tomatenpflanze; © 
EPPO (2026) - Salvatore Davino 
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Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - Tobamovirus fructirugosum [UNQS – Viren und 
Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 

Einleitung 
ToBRFV ist ein sehr persistentes und hochinfektiöses phytopathogenes Tobamovirus, das erhebliche Schaden an Tomaten 
und Paprika anrichten kann. Das Virus ist 2014/2015 in Jordanien beschrieben worden und daher auch unter der Bezeich
nung „Jordanvirus“ bekannt. Es ist 2018 erstmals in der EU und 2021 in AT aufgetreten und hat sich seither stark verbreitet. 
Seit 2025 ist es nur mehr als UNQS und nicht mehr als UQS geregelt. Die Verbreitung erfolgt über infiziertes Saatgut und 
Jungpflanzen, über Rückstände aus infizierten Vorkulturen, infizierte Böden und Gießwasser, sowie mechanisch durch Men
schen oder auch Hummeln. Ein Überwintern im Freiland ist in Gänsefuß- und Nachtschattenarten möglich (Chenopodium 
und Solanaceae), derart befallene Pflanzen dienen als Reservoir für neue Infektionen.  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Der Bestand ist regelmäßig auf Symptome von ToBRFV zu kontrollieren. Das Virus kann auch außerhalb der Wirtspflanze 
bestehen und bleibt infektiös. Auf manchen Glashausoberflächen kann es bis zu einem halben Jahr bestehen. Es kann u.a. 
an Werkzeugen, Glashausflächen, Händen und Kleidung haften und ist mechanisch sehr leicht übertragbar. Daher ist im 
Verdachtsfalle unbedingt auf strikte Hygiene zu achten (Verwendung von Einwegkleidung und -handschuhen; Wechseln 
der Kleidung vor Betreten anderer Produktionsflächen).  
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Regelmäßige Kontrolle des Bestandes auf Symptome.  

Symptome 
Blätter 🡪 leichte bis starke Mosaikverfärbung oder auch untypisch geformt bzw. blasig gewölbt. Chlorotische Blätter an 
den Triebspitzen (Bild 3). 
Gesamte Pflanze 🡪 gelegentlich auch Welke mit anschließender Vergilbung der gesamten Pflanze (Bild 1). Nekrotische 
Flecken können an Blatt- und Fruchtstielen und Kelchen auftreten. 
Früchte 🡪 runzlig braune oder gelbe Verfärbung der Früchte (Bild 2 und 4). Reduktion der Früchte pro Rispe. Nicht-
ausreifen der Früchte. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Symptome sind nicht eindeutig zuzuordnen, ähnliche Schadbilder werden auch von anderen Viren hervorgerufen (To
bamoviren oder Rhabdoviren). Eine Laboruntersuchung ist zur eindeutigen Bestimmung notwendig. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)! 

 
 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/tomato-brown-
rugose-fruit-virus  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsepflanzgut: 
Tomate (Solanum lycopersicum) und Hybride davon, 
Paprika (Capsicum annuum) außer zum Anpflanzen 
bestimmte Pflanzen, die zu einer Sorte gehören, die 
bekanntermaßen gegenüber dem ToBRFV resistent ist 
s.a. Anforderungen Gemüsesaatgut 

✓ Die zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen stammen aus ei
nem Land, dass frei von ToBRFV ist; ODER 

✓ die zum Anpflanzen bestimmten Pflanzen stammen aus 
Saatgut, welches unter geeigneten Hygienebedingungen 
gehalten wurde, um einen Befall zu verhüten und den An
forderungen bzgl. Gemüsesaatgut (siehe unten) entspricht. 

Bild 4: Paprika mit gelben 
Verfärbungen; © Dr Raed 
Alkowni 

Bild 3: Deformierte Tomatenblätter mit chlo
rotischen Flecken; © Piemonte Region, Plant 
Protection Services 

Bild 2: Tomaten mit gelben 
Verfärbungen; © Dr Aviv 
Dombrovsky 

Bild 1: Symptomati
sche Tomatenpflan
zen; ©Heike Scholz-
Döbelin (LWK NRW) 

https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/tomato-brown-rugose-fruit-virus?sword_list%5B0%5D=tomato&sword_list%5B1%5D=brown&no_cache=1
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/tomato-brown-rugose-fruit-virus?sword_list%5B0%5D=tomato&sword_list%5B1%5D=brown&no_cache=1
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5 Gemüsesaatgut 

5.1 Gemüsesaatgut 

Anforderungen an die Vermehrungsfläche und das Vermehrungsmaterial 

Quarantäneschädlinge (QS) 

Mit der Ausstellung und Anbringung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass die Pflanzen zu geeigneten Zeit
punkten kontrolliert wurden und frei von Quarantäneschädlingen sowie von Schädlingen sind, die durch 
Durchführungsbeschlüsse geregelt werden. Insbesondere beim Import aus Drittstaaten oder bei Zukauf von 
Saatgut aus Befallsgebieten in der EU besteht das Risiko der Einschleppung von QS. Das relevante QS bei 
geregelten Gemüsesaatgut ist die Bakterielle Welke (Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens) bei ei
nigen Arten von Leguminosen (z.B. Phaseolus spp., Pisum sativum, Vicia faba). Nähere Informationen zu diesen 
Schädlingen und zu anderen relevanten QS finden Sie in der Richtlinie Landwirtschaft (veröffentlicht in den 
Amtlichen Nachrichten des BAES). 

Bei Verdacht des Auftretens eines Quarantäneschädlings nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Amtlichen Pflan
zenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes auf. 

Für die Inverkehrbringung von Gemüsesaatgut innerhalb der EU sind die Bestimmungen der Richtlinie 
2002/55/EG einzuhalten. Diese sind national im Saatgutgesetz 1997 idgF., der Saatgutverordnung 2006 idgF. 
sowie in den folgend angeführten Methoden für Saatgut und Sorten umgesetzt: 

🡺 Methoden für Saatgut und Sorten gemäß § 5 Saatgutgesetz 1997 idgF -„Normen und Verfahren der 
repräsentativen Probenahme einschließlich Kontrolle der Kennzeichnung, Verpackung und Verschlie
ßung“ 

🡺 Methoden für Saatgut und Sorten gemäß § 5 Saatgutgesetz 1997 idgF. - Anforderungen an die Be
schaffenheit und Methoden zur Bestimmung der Beschaffenheit von Saatgut 

Diese Methoden sind in den Amtlichen Nachrichten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit veröffentlicht 
und unter folgenden Link abrufbar:  

🡺 https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/saatgutgesetz/ 

Standardsaatgut von Gemüse unterliegt keiner Zertifizierungspflicht. Die Verantwortung für die Einhaltung der 
Anforderungen für Gemüsesaatgut liegt beim Inverkehrbringer und wird im Zuge der Saatgutverkehrskontrolle 
gemäß Risiko basiertem Kontrollplan überprüft. Von der Möglichkeit Gemüsesaatgut zu zertifizieren, wird in 
Österreich aktuell kein Gebrauch gemacht. Das registrierte und ermächtigte Unternehmen prüft alle pflanzen
gesundheitlichen Anforderungen für Standardmaterial von Gemüsesaatgut. 

Weitere geregelte Schädlinge (UNQS) 

Über die Freiheit des Saatgutes von den oben genannten Schädlingen hinaus, wird mit Ausstellung des Pflan
zenpasses bestätigt, dass die nachstehenden Detailbestimmungen für unionsgeregelte Nicht-Quarantäne
schädlinge (UNQS) an den passpflichtigen Kulturen von Gemüsesaatgut eingehalten wurden. Diese betreffen 
insbesondere die Vorgangsweise im Falle eines beobachteten Auftretens dieser geregelten Schädlinge. Beste
hen Zweifel hinsichtlich des Vorhandenseines von UNQS werden Proben gezogen und zur Laboruntersuchung 
eingesandt. Für diese Schädlinge besteht keine Meldepflicht an die Behörde. Für befallenes Saatgut darf KEIN 
Pflanzenpass ausgestellt werden und es darf NICHT in Verkehr gebracht werden. Der Schwellenwert für das 
betreffende Gemüsesaatgut liegt bei 0 %, demzufolge besteht eine Null-Toleranz für das Vorhandensein dieser 
Schädlinge und Krankheiten in Saatgutpartien für die Ausstellung eines Pflanzenpasses. 

https://www.pflanzenschutzdienst.at/geregelte-schaedlinge/gewoehnliche-uqs/curtobacterium-flaccumfaciens-pv-flaccumfaciens
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/pflanzenschutzgesetz
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.pflanzenschutzdienst.at/kontakte-bundeslaender
https://www.baes.gv.at/amtliche-nachrichten/kundmachungen/saatgutgesetz/
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Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) – (Bakterienwelke der Tomate) [UNQS – 
Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Clavibacter michiganenis subsp. michiganensis (Cmm) ist eine in der EU weit verbreitet Bakterienkrankheit. Die Hauptwirts
pflanze ist Tomate, es können auch Paprika und Melanzani befallen werden und andere Nachtschattengewächse als Infek
tionsquellen des Erregers dienen. Durch den Handel mit Saatgut wurde die weltweite Verbreitung der Krankheit begünstigt, 
daher stellt auch infiziertes Saatgut den wichtigsten Einschleppungspfad dar. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestandes auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. In einem Bestand wird die Krankheit hauptsächlich durch Wassertropfen (Regenfälle, 
Über-Kopf-Bewässerung) und Kulturarbeiten (Ausgeizen, Aufbinden, Pflanzenschutzbehandlungen, Erntemaßnahmen) ver
breitet. Daher ist bei Kontrollen sowie bei allen Kulturmaßnahmen auf strenge Hygienemaßnahmen zu achten. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der gesamten Vegetationsperiode. Die Krankheit breitet sich besonders bei warmen 
Temperaturen (26-28°C) rasch aus. Die Tomatenpflanzen sind während ihrer gesamten Wuchsphase hoch anfällig gegen
über dieser Krankheit. Meist sind Jung-pflanzen jedoch etwas anfälliger als ältere Pflanzen. Ist eine Kontrolle während der 
Vegetationsperiode im Feldbestand oder im Glashaus nicht möglich, kann auch eine Testung auf Cmm erfolgen. 

Symptome 
Blätter 🡪 Symptome von Cmm machen sich zunächst auf einzelnen Fiederblättchen bemerk-bar, welche Welkeerschei
nungen aufweisen und sich einseitig aufrollen. Typisch für die Bakte-rien-welke ist, dass diese Symptome oft nur an einer 
Blatthälfte auftreten: eine Hälfte bleibt gesund, die andere Blatthälfte ist welk oder abgestorben, die Blätter fallen aber nicht 
ab (Bild 1).  
Stängel 🡪 an Stängeln und Trieben bilden sich helle Längsstreifen, die später braun werden, aufreißen und dadurch Ge
webewucherungen möglich sind (Bild 2). 
Früchte 🡪 es entstehen kleine verkorkte Flecken mit braunem Zentrum, die später in das Fruchtgewebe einsinken, soge
nannte "Vogelaugen" (Bild 3). 
Weitere Symptombilder abrufbar unter: https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/photos 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Wachsen Pflanzen aus infiziertem Saatgut heran, folgt bis zum Ausbruch der Krankheit eine längere Latenzzeit. Symptome 
sind in der Regel in der Tomatenkultur erst zur Zeit der ersten Fruchtbildung zu sehen. Die Symptome von Cmm können 
mit anderen Welke-Krankheiten verwechselt werden (z.B. Xanthomonas- oder Pseudomonas-Arten). 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DAS BAKTERIUM NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
SAATGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Gemüsesaatgut: 
Tomate (Solanum ly
copersicum) 
s.a. Anforderungen 
Gemüsepflanzgut 

✓ das Saatgut durch eine geeignete Säureextraktionsmethode oder eine gleichwertige 
Methode gewonnen wurde; UND 

o das Saatgut aus Gebieten stammt, die bekanntermaßen frei von Cmm sind; 
ODER  

o bei visuellen Kontrollen zu geeigneten Zeitpunkten für den Nachweis des 
Schädlings während der abgeschlossenen Vegetationsperiode der Pflanzen auf 
der Vermehrungsfläche keine Symptome einer durch Cmm verursachten Krank
heit festgestellt wurden; ODER 

o das Saatgut anhand einer repräsentativen Probe mit geeigneten Methoden 
amtlich auf Cmm getestet und dabei als frei von dem Schädling befunden 
wurde. 

Bild 1: Blattwelke bei 
Tomate; © EPPO 
(2021) - Dr. Andrea 
Minuto, CERSAA, Al
benga (IT). 

Bild 2: Symptome an 
Stängel; © EPPO 
(2021) - J. van 
Vaerenbergh, ILVO -
DCP, Merelbeke (BE). 

Bild 3: Symptome 
an Tomaten-Früch
ten; © EPPO (2021) 
-   Heinz USA (US).           

https://gd.eppo.int/taxon/CORBMI/photos
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Xanthomonas euvesicatoria (Xe), X. gardneri (Xg), X. perforans (Xp), X. versicatoria (Xv) - (Bakte
rielle Fleckenkrankheit, Bakterienfruchtfleckenkrankheit) [UNQS – Bakterien]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
Die Erreger der Bakteriellen Fleckenkrankheit werden derzeit in 4 gültig beschriebene Xanthomonas-Arten eingeteilt. Die 
Krankheit kommt in Anbaugebieten in wärmeren Teilen der Welt vor und ist auch in der EU bereits verbreitet. Die Haupt
wirtspflanzen sind Tomate und Paprika, aber auch andere Nachtschattengewächse können als Infektionsquellen dienen. 
Eine Verbringung (Handel) von infiziertem Saatgut stellt den wichtigsten Einschleppungs- und Ausbreitungspfad von Xe, 
Xg, Xp und Xv dar, da die Bakterien sehr lange auf den Samen überdauern können (lagern sich durch infiziertes Fruchtfleisch 
auf der Samenoberfläche ab). 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestands auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. Im Pflanzenbestand werden die Bakterien hauptsächlich durch Wassertropfen (Regen, 
Beregnungsanlagen) und über Kulturmaßnahmen, besonders bei Jungpflanzen, verbreitet. Da eine Übertragung auch durch 
kontaminiertes Werkzeug oder durch befallene Pflanzenreste erfolgen kann, ist es wichtig, dass Hygienemaßnahmen ein
gehalten werden. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Während der gesamten Vegetationsperiode. Jungpflanzen sind oft symptomlos. Der Befall 
wird durch starke Regenfälle, hohe Luftfeuchtigkeit und warmen Temperaturen bis 30°C begünstigt. In Glashäusern breitet 
sich die Krankheit bei optimalen Bedingungen ebenfalls rasch aus. 

Symptome 
Blätter 🡪 zunächst dunkelgrüne, wässrige Punkte an der Blattunterseite, später auch auf der Oberseite sichtbar, aus denen 
sich größere eingesunkene Flecken bilden (Bild 2). Diese werden später braun, nekrotisch und fließen zum Teil zu länglichen 
Läsionen zusammen (Bild 3).  
Stängel 🡪 hellbraune, längliche Läsionen, meist erhaben (krebsartige Risse). 
Früchte 🡪 braune, korkige Flecken, anfangs von einem gelben Hof umgeben (Bild 2). Paprika-Früchte zeigen generell 
seltener diese Symptome, können aber bei frühem Befall abfallen.  
Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Es zeigen sich Sortenunterschiede in der Anfälligkeit gegenüber Xanthomonas-Infektionen. 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD BEI EINER PARTIE EINES DER BAKTERIEN NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND 
DAS PFLANZ-/SAATGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

 
 

 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/bakterienfrucht
fleckenkrankheit-der-tomaten  

Geregelte 
Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 

Bei Gemüsesaatgut: 
Tomate (Solanum ly
copersicum) und Pap
rika, Pfefferoni (Cap
sicum annuum) 
s.a. Anforderungen 
Gemüsepflanzgut 
s.a. Anforderungen 
Zierpflanzen 

Nur für Tomatensaatgut:  
✓ das Saatgut durch eine geeignete Säureextraktionsmethode gewonnen wurde; UND 

Für Tomaten- und Paprikasaatgut: 
✓ das Saatgut aus Gebieten stammt, die bekanntermaßen frei von Xe, Xg, Xp und Xv sind; 

ODER  
✓ der Feldbestand, von dem die Samen geerntet worden sind, zu geeigneten Zeitpunkten 

während der Vegetationsperiode visuell kontrolliert und als frei von Xe, Xg, Xp und Xv 
befunden wurden; ODER 

✓ eine repräsentative Probe der Samen getestet und dabei als fei Xe, Xg, Xp und Xv befun
den wurde. 

Bild 1: Punkte 
auf Blattun
terseite; © 
EPPO (2022) 
 

Bild 2: Braune Fle
cken an Papri
kafrucht; © EPPO 
(2021) - Volcani 
Center, Bet Dagan 
(IL) 

Bild 3: Läsionen an 
Blättern; © Dr. Par
thasarathy Seethapa
thy, Tamil Nadu Agri
cultural University, 
Bugwood.org 

https://www.bugwood.org/index.cfm
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/bakterienfruchtfleckenkrankheit-der-tomaten
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/bakterienfruchtfleckenkrankheit-der-tomaten


 

69 

Potato spindle tuber viroid (PSTVd) – (Spindelknollenkrankheit) [UNQS – Viren und Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
PSTVd gehört zu den pflanzenpathogenen Pospiviroiden und wurde zum ersten Mal in den USA beschrieben, der Erreger 
ist mittlerweile aber bereits weltweit verbreitet. Die Hauptwirtspflanze ist Kartoffel (Solanum tuberosum), von deren Symp
tomausprägung an Knollen auch der deutsche Name der Krankheit abgeleitet wurde. Andere wichtige Wirtspflanzen von 
PSTVd bei Gemüsekulturen sind Tomate und Paprika, sowie auch Obst- und Zierpflanzen. Das Viroid breitet sich in der 
Pflanze systematisch über das Phloem aus. Infiziertes Pflanz- und Saatgut stellt den wichtigen Verbreitungsweg dar, daher 
ist PSTVd bei der Inverkehrbringung von Pflanz- und Saatgut bei geregelten Gemüsearten (Tomate und Paprika) und Zier
pflanzen (nur Paprika) innerhalb der EU geregelt. 

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Regelmäßige Überprüfung des Bestandes auf das Vorhandensein von Symptomen. Die Verwendung von gesundem Aus
gangssaatgut wird vorausgesetzt. PSTVd kann u.a. durch vegetative Vermehrung und eine Übertragung über Kontakt (von 
infizierten auf gesunde Pflanzen) verbreitet werden. Daher ist bei den Kontrollen sowie bei allen Kulturmaßnahmen auf die 
Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen zu achten. Eine Übertragung in einem Bestand kann zusätzlich durch Insekten 
(Blattläuse) erfolgen. Ein Blattlausbefall könnte in einem Bestand auf eine mögliche weitere Infektion mit PSTVd hinweisen. 
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Regelmäßige Kontrollen während der gesamten Vegetationsperiode. Die Symptomausprä
gung von PSTVd hängt vom Viroidstamm selbst, der Virusmenge, der Wirtspflanze und -sorte sowie von Umweltbedingun
gen ab. Vor allem bei milden Stämmen von PSTVd können Infektionen auch symptomlos verlaufen. Bei höheren Tempera
turen vermehrt sich das Viroid schneller und dies führt folglich zu schwereren Symptomen. 

Symptome 
Blätter 🡪 an Tomate kommt es zur Ausbildung kleinerer Blätter und zur Vergilbung dieser (Bild 1). Zusätzlich sind Blatt
verdrehungen und –Kräuselungen besonders im oberen Bereich zu beobachten (Bild 2). Es kann auch zu einer charakteris
tischen Verzwergung der Pflanze und zum Absterben der Pflanze kommen (Bild 3). Bei Paprika zeigen sich in der Regel 
keine oder nur milde Symptome. Es können Verformungen der Blattränder beobachtet werden. 
Früchte 🡪 bei schweren Verläufen können Früchte kleiner (Bild 4), unregelmäßig gefärbt und missgebildet sein oder es 
werden gar keine Blüten- und Fruchtansätze gebildet. 
Weitere Symptombilder abrufbar unter: https://gd.eppo.int/taxon/PSTVD0/photos 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Warme und trockene Bedingungen begünstigen eine Infektion mit PSTVd und direkte Schäden in einem Pflanzenbestand. 
Da auch andere Pospiviroide ähnliche Symptome wie PSTVd hervorrufen, kann die Krankheit an Tomate und Paprika mit 
Infektionen anderer Pospiviroide verwechselt werden (z.B. Tomato chlorotic dwarf viroid und Tomato apical stunt viroid). 
Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
SAAT- UND PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)!  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsesaatgut: 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
und Paprika, Pfefferoni (Capsi
cum annuum) 
s.a. Anforderungen Gemüse
pflanzgut 
s.a. Anforderungen Zierpflanzen 

✓ das Saatgut aus Gebieten stammt, in denen PSTVd bekanntermaßen nicht 
vorkommt; ODER  

✓ im Vermehrungsbetrieb an den Pflanzen in der abgeschlossenen Vegetati
onsperiode keine Symptome einer durch PSTVd verursachten Krankheit fest
gestellt wurden; ODER 

✓ das Saatgut anhand einer repräsentativen Probe nach geeigneten Methoden 
amtlich auf PSTVd getestet und dabei als frei von dem Schädling befunden 
wurde. 

Bild 3: Absterben der Pflanze; 
© EPPO (2021) - Central Sci
ence Laboratory, York (GB) - 
British Crown. 

Bild 2: © Alison E. 
Mackie et al., Ameri
can Phytopathologi
cal Society 

Bild 1: Vergilbung an Blättern; 
© Alison E. Mackie et al., The 
American Phytopathological 
Society. 

Bild 4: gesunde (Links) und infizierte 
(Rechts) Früchte; © Alison E. Mackie, et al., 
The American Phytopathological Society. 

https://gd.eppo.int/taxon/PSTVD0/photos
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Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) - Tobamovirus fructirugosum [UNQS – Viren und 
Viroide]  

Beschreibung von Schädling und Schadbild, Zeitpunkt der Kontrolle, Untersuchungshinweise und Verwechslungs
gefahr sowie Anmerkungen zum Risiko 
Einleitung 
ToBRFV ist ein sehr persistentes und hochinfektiöses phytopathogenes Tobamovirus, das erhebliche Schaden an Tomaten 
und Paprika anrichten kann. Das Virus ist 2014/2015 in Jordanien beschrieben worden und daher auch unter der Bezeich
nung „Jordanvirus“ bekannt. Es ist 2018 erstmals in der EU und 2021 in AT aufgetreten und hat sich seither stark verbreitet. 
Seit 2025 ist es nur mehr als UNQS und nicht mehr als UQS geregelt. Die Verbreitung erfolgt über infiziertes Saatgut und 
Jungpflanzen, über Rückstände aus infizierten Vorkulturen, infizierte Böden und Gießwasser, sowie mechanisch durch Men
schen oder auch Hummeln. Ein Überwintern im Freiland ist in Gänsefuß- und Nachtschattenarten möglich (Chenopodium 
und Solanaceae), derart befallene Pflanzen dienen als Reservoir für neue Infektionen.  

Kontrollen durch den Unternehmer auf der Vermehrungsfläche 
Der Bestand ist regelmäßig auf Symptome von ToBRFV zu kontrollieren. Das Virus kann auch außerhalb der Wirtspflanze 
bestehen und bleibt infektiös. Auf manchen Glashausoberflächen kann es bis zu einem halben Jahr bestehen. Es kann u.a. 
an Werkzeugen, Glashausflächen, Händen und Kleidung haften und ist mechanisch sehr leicht übertragbar. Daher ist im 
Verdachtsfalle unbedingt auf strikte Hygiene zu achten (Verwendung von Einwegkleidung und -handschuhen; Wechseln 
der Kleidung vor Betreten anderer Produktionsflächen).  
Zeitpunkt der Kontrolle 🡪 Regelmäßige Kontrolle des Bestandes auf Symptome.  

Symptome 
Blätter 🡪 leichte bis starke Mosaikverfärbung oder auch untypisch geformt bzw. blasig gewölbt. Chlorotische Blätter an 
den Triebspitzen (Bild 3). 
Gesamte Pflanze 🡪 gelegentlich auch Welke mit anschließender Vergilbung der gesamten Pflanze (Bild 1). Nekrotische 
Flecken können an Blatt- und Fruchtstielen und Kelchen auftreten. 
Früchte 🡪 runzlig braune oder gelbe Verfärbung der Früchte (Bild 2 und 4). Reduktion der Früchte pro Rispe. Nicht-
ausreifen der Früchte. 

Untersuchungshinweise und Verwechslungsgefahr 
Die Symptome sind nicht eindeutig zuzuordnen, ähnliche Schadbilder werden auch von anderen Viren hervorgerufen (To
bamoviren oder Rhabdoviren). Eine Laboruntersuchung ist zur eindeutigen Bestimmung notwendig. 

Vorgangsweise beim Auftreten von Symptomen 
! WIRD IN EINER PARTIE DER ERREGER NACHGEWIESEN, DARF KEIN PFLANZENPASS AUSGESTELLT UND DAS 
PFLANZGUT NICHT IN VERKEHR GEBRACHT WERDEN (SCHWELLENWERT: 0%)! 

 
Weitere Informationen: https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/tomato-brown-ru
gose-fruit-virus  

Geregelte Wirtspflanzen Mit der Ausstellung des Pflanzenpasses wird bestätigt, dass: 
Bei Gemüsesaatgut: 
Solanum lycopersicum L. und Hybri
den davon; Capsicum annuum L., au
ßer Saatgut, das zu einer Sorte ge
hört, das bekanntermaßen gegenüber 
dem ToBRFV resistent ist 
 
s.a. Anforderungen Gemüsepflanzgut 

✓ das Saatgut stammt aus einem Land, das frei von ToBRFV ist; ODER  
✓ die Samen wurden anhand einer repräsentativen Probe mit geeigneten 

molekularen Methoden getestet und dabei als frei von ToBRFV befun
den; ODER 

✓ im Fall einer Saatgutpartie, die von 30 oder weniger als 30 Mutterpflan
zen stammt, wurden die Samen oder die Mutterpflanze dieser Samen 
anhand einer repräsentativen Probe und mit geeigneten molekularen 
Methoden auf das ToBRFV getestet und dabei als frei von diesem 
Schädling befunden. 

Bild 4: Paprika mit gelben 
Verfärbungen; © Dr Raed 
Alkowni 

Bild 3: Deformierte Tomatenblätter mit chlo
rotischen Flecken; © Piemonte Region, Plant 
Protection Services 

Bild 2: Tomaten mit gelben 
Verfärbungen; © Dr Aviv 
Dombrovsky 

Bild 1: Symptomatische To
matenpflanzen; © Heike 
Scholz-Döbelin (LWK NRW) 

https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/tomato-brown-rugose-fruit-virus?sword_list%5B0%5D=tomato&sword_list%5B1%5D=brown&no_cache=1
https://www.ages.at/pflanze/pflanzengesundheit/schaderreger-von-a-bis-z/tomato-brown-rugose-fruit-virus?sword_list%5B0%5D=tomato&sword_list%5B1%5D=brown&no_cache=1
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